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Vorbemerkung

Diese ZTV-W ist analog der entsprechenden Teile und ggf. Abschnitte der jeweiligen Bezugs-Normen geglie-
dert, vgl. Abbildung 1. Nummerierung und Abschnittziffern in den jeweiligen Teilen der ZTV-W LB 215 bezie-
hen sich auf Abschnitte in dem jeweiligen Teil der Beton-Normen.

Waren, die rechtmaRig in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in der Tulrkei in Verkehr
gebracht werden oder die ihren Ursprung in einem EFTA-Staat haben, der Vertragspartei des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ist, und dort rechtmaRig in Verkehr gebracht werden, gelten als mit
dieser MalRinahme vereinbar. Die Anwendung dieser MalRnahme unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 764/2008
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammen-
hang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften fir Produkte, die in einem anderen
Mitgliedstaat rechtmaRig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr.
3052/95/EG (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 21).

Die Begriffe ,Abstimmung“ oder ,abstimmen® werden zur Benennung bestehender Kooperationsrechte gem.
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 VOB/Bi. V. m. §§ 311, 241 Abs. 2 BGB verwendet.

Der AN hat sicherzustellen, dass die dem AG gemaR § 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B zustehenden Uberwachungs-
und Zutrittsrechte sich auch auf Arbeitsplatze, Werkstatten und Lagerrdume der Nachunternehmer und auf
Herstell- bzw. Lieferwerke erstrecken.

Anwendungsbereich der ZTV-W LB 215

(1) Die Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) fir Wasserbau-
werke aus Beton und Stahlbeton (Leistungsbereich 215), Zitierweise ZTV-W LB 215, gelten fir
den Bau von massiven Wasserbauwerken, z. B. Schleusen, Wehre, Sperrwerke, Schopfwerke,
Duker, Durchlasse, Fischaufstiegsanlagen, Hafenbauten, Uferwande, einschlieRlich deren
Nebenanlagen, wenn nicht anders vereinbart.

(2) Fur den Bau der unter (1) genannten Stahlbetonbauwerke in Meerwasser- und Kiistenberei-
chen sowie Astuarien gilt in den Expositionsklassen XS2 und XS3 zusétzlich das BAW-MBM.

(3) Sie gelten nicht fiir Straen-, Eisenbahnbriicken und Tunnel (vgl. hierzu ZTV-ING). Sie gel-
ten nicht fir Bauteile des Spezialtiefbaus wie z. B. Bohrpfahle, Schlitzwande, Mikropfahle. Sie
gelten nicht fiir Unterwasserbeton.

(4) FuUr Bauweisen in Verbindung mit Vorsatzschalen sind die Regelungen fir Vorsatzschalen
gemal ZTV-W LB 219 zu beachten.

(5) Die ZTV-W LB 215 gelten in Verbindung mit
der Grundlagen-Norm:
— DIN EN 1990 und DIN EN 1990/NA (nachfolgend kurz: DIN EN 1990)

sowie den Beton-Normen:

— DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA (nachfolgend kurz: DIN EN 1992-1-1)
— DIN 1045-1000

— DIN 1045-1

— DIN 1045-2

— DIN 1045-3

sowie der wasserbauspezifischen Norm (fachbezogene DIN-Norm):
— DIN 19702

in der Reihenfolge ZTV-W LB 215 vor DIN 18331 vor wasserbauspezifischer Norm vor Beton-
Normen vor Grundlagen-Norm.
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Abbildung 1: Uberblick (iber die maRgebende Normungssituation fiir ZTV-W LB 215

Grundsatze

(1) Bei Planung, Bemessung und Konstruktion sowie bei Beton und Bauausfiihrung sind immer
alle Teile der ZTV-W LB 215 und der Leistungsbeschreibung gemeinsam zu beachten.

(2) Die Regelungen der ZTV-W LB 215 zielen auf eine geplante Nutzungsdauer (Bemessungs-
lebensdauer) von Bauwerken und Bauteilen von in der Regel 100 Jahren ab. Bei Bauwerken nach
Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6a) soll diese Nutzungsdauer bei adaquater Wartung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ohne wesentliche Instandsetzungsmaflnahme erreicht werden. Die Regelungen
der ZTV-W LB 215 gelten fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6a und, sofern nicht
explizit ausgeschlossen, Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b.

(3) Die Regelungen der ZTV-W LB 215 zielen u. a. auf eine fir die Nutzung dieser Bauwerke
erforderliche Wasserundurchlassigkeit fir Bauteile mit standig oder voriibergehend wasserbean-
spruchten Flachen ab. Fir wasserbeanspruchte Flachen um Sonderrdume (z. B. Technikrdume)
sind ggf. hohere Anforderungen erforderlich. Fir diesen Fall sind diese in der Leistungsbeschrei-
bung benannt.

(4) Furmassige Bauteile (kleinste Bauteilabmessung = 0,8 m) ist DAfStb-RL MB in nachrangiger
Erganzung zur ZTV-W LB 215 anzuwenden. Fir Bauteile, deren kleinste Bauteilabmessung < 0,8
m betragt, ist DAfStb-RL MB sinngemaf} anzuwenden, wenn Zwang und Eigenspannungen in
besonderer Weise zu berlcksichtigen sind (z. B. flaichenhaft gezwangte Bauteile).

(5) Fur Zweitbeton ist fir Planung, Baustoffe und Bauausfiihrung das BAW-MZB zu bericksich-
tigen.

(6) Fur Fugenbander sind fiir die Planung und die Bauausfiihrung DIN 18197 und fir Elastomer-
Fugenbander die Reihe DIN 7865 zu berlcksichtigen. Fur Planung und Ausfiihrung von Bewe-
gungsfugen ist BAW-MAB zu berticksichtigen.

(7) Sofern besondere Anforderungen an das Aussehen von Betonflachen bestehen, sind diese
auf Basis von DBV-2 in der Leistungsbeschreibung festgelegt.
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Teil 1000 Grundlagen Betonbauqualitatsklassen (BBQ)

4 Festlegung von Betonbauqualitatsklassen (zu DIN 1045-1000, 4)

(Ersatz von DIN 1045-1000, 4 (5))
(5) Der Planungs- und Bauprozess unterliegt den in der Leistungsbeschreibung vorgegebenen
BBQ-Phasen.

(Ersatz von DIN 1045-1000, 4 (9))
(9) DIN 1045-1000, Tabelle 2, Zeile 6, wird ersetzt durch Tabelle 1. Die weitere Zuordnung zu
den Klassen ergibt sich aus DIN 1045-1000, Tabelle 2. Die Anwendungsfalle nach ZTV-W LB
215, Teil 1000, Tabelle 1 sind durch den Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung festgelegt.

(Ergénzung zu DIN 1045-1000, 4)
(11) Die Regelungen der technischen Spezifikation DIN 19702 zielen auf eine geplante Nutzungs-
dauer von Bauwerken und Bauteilen von 100 Jahren ab.

(Ersatz von DIN 1045-1000, Tabelle 2, Zeile 6)

Tabelle 1: Wasserbauspezifische Anwendungsfalle

Anwendung PK BK AK | BBQ
Anwen- Kriterium
dungs- Kriterium 1 Kriterium 2 3 Beispiele
fall
1 2 3 4 5 6
Schleusen an Wasser-
stralenklassen 2 I,
Wehre, nicht temporar
Die Regelungen | hoher Verfiig- sperrb?re Duker und
Spezifikation spruch ol ge’
DIN 19702 zie- gen (Pum
len auf eine ge- oder wasserbe- penschacht, Hebgan- 1 1 1
6a plante Nut- schlechte aufschlagt lage), groRe Schopf- S S S S
zungsdauer von | oder keine werke, Sperrwerke,
Bauwerken und | Zuganglich- Flschaufstlegsanlqgen
Bauteilen von keit fur In- (FAA) oder ein Teil
100 Jahren ab standsetzung davon als ]ntegraler
Bestandteil von
Schleusen oder Weh-
ren der Wasserstra-
Renklasse 2 IlI
Schleusen an Wasser-
straBenklassen | und
einge Il, kleine, redundant
Die Regelungen | schrankte ausge_[egte Wekre, i
ferinde, emeors
Spezifikation akzeptabel DF:JI'Ch|éSSG wasser-
DIN 19702 zie- ’
len auf eine ge- und wasserbe- beaufschlagte Neben- o |sv s |s
6b plante Nut- gute Zugéng- | aufschlagt anlagehn (E;JT_[ b
zungsdauer von | lichkeit fur In- penschacht, fiebean-
Bauwerken und | standsetzung lage), Schopfwerke,
Bauteilen von sowie In- FAA odgr ein Teil da-
100 Jahren ab standsetzbar- von alsllntegraler Be-
keit standteil von Schleu-
sen oder Wehren der
Wasserstraltenklasse
lund Il
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5.3

Anwendung PK BK AK | BBQ
Anwen- Kriterium
dungs- Kriterium 1 Kriterium 2 3 Beispiele
fall
1 2 3 4 5 6
Die Regelungen einge-
Zielen auf eine | Schrankte
Verfugbarkeit
geplante Nut- .
akzeptabel Nebenanlagen wie
zungsdauer von . N
Bauwerken und | und Betriebsgebaude,
6c Bauteilen von ) ) Lampenfundamente, DIN 1045-1000, Tabelle
mindestens 50 gute ZUQ?nQ- solitdre FAA (nichtals | 2 auRer Zeile 6
Jahren ab lichkeit fur In- Teil einer Gesamtan-
standsetzun
(siehe auch DIN | (1o |n- ung lage)
;045'2' Anhang | giandsetzbar-
) keit
1)  Sofernin der ZTV-W LB 215 oder projektspezifisch nicht anders vereinbart, gelten fir die Klasse S mindestens alle

Regelungen fur die Klasse E.

MaRnahmen zur Sicherstellung der Betonbauqualitat
(zu DIN 1045-1000, 5)

Festlegungen und technische Anforderungen (zu DIN 1045-1000, 5.3)

(Ersatz von DIN 1045-1000, 5.3)
(1) Festlegungen und Anforderungen fir die jeweiligen Planungsklassen sind in ZTV-W LB 215
Teil 1 formuliert.

(2) Festlegungen und Anforderungen flr die jeweiligen Betonklassen sind in ZTV-W LB 215 Teil
2 formuliert.

(3) Festlegungen und Anforderungen fir die jeweiligen Ausfiihrungsklassen sind in ZTV-W LB
215 Teil 3 formuliert.

(4) Festlegungen und Anforderungen flir Betonfertigteile sind in ZTV-W LB 215 Teil 4 formuliert.

Anhang A (zu DIN 1045-1000, Anhang A)

AA1

Allgemeines (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A1)

(Erganzung zu DIN 1045-1000, A.1)

(4) Das vorlaufige Betonbaukonzept ist Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Sofern in der
Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, schreibt der Auftragnehmer das vorlaufige Be-
tonbaukonzept in seiner Verantwortung fir das Betonbaukonzept fort und stimmt es mit dem Auf-
traggeber ab. Anderungen gegeniiber dem vorlaufigen Betonbaukonzept sind transparent darzu-
stellen und abstimmungspflichtig. Auswirkungen auf einzelne Vertragsleistungen sind darzustel-
len (z. B. Wechselwirkungen auf die Bewehrungsmenge, Transportbeton, Arbeitsfugen).
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A.2

A.21
A.211

A.21.2

A.2.2

A.2.2.1

A.2.2.2

Bauwerke in Ortbetonbauweise (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2)

BBQ-Ausschreibungsgesprach (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.1)
Aufgaben (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.1.1)

(Ersatz von DIN 1045-1000, A.2.1.1)

(3) Zielsetzung des BBQ-Ausschreibungsgespraches ist die Erarbeitung von Parametern fir die
Ausschreibung von Betoneigenschaften, den Einbau und die Nachbehandlung von Beton unter
Einbeziehung der projektspezifischen Randbedingungen aus der Planung in einem vorlaufigen
Betonbaukonzept.

Das der Ausschreibung beigelegte vorlaufige Betonbaukonzept beinhaltet insbesondere folgende

Punkte:

— Vorgaben aus der Planung (Bauwerksart, Bauteilart, Bauwerksanforderungen, Einwirkun-
gen);

— Nutzung von értlich vorhandenen und verfugbaren Ressourcen;

— Bauteilabmessungen, Bewehrungsgehalt, Betondeckung;

— architektonische Gestaltung, Oberflachen (z. B. Sichtbeton);

— gegebenenfalls (bei massigen Bauteilen zwingend) Betonierabschnitte, Blockeinteilung, Fu-
genausbildung, Schalung, Betoneinbringung, Einfllléffnungen, Rittelgassen;

— jahreszeitlicher Einfluss auf den Herstellungsprozess;

— besondere Randbedingungen beim Betoneinbau (z. B. Erschitterungen);

— die vom Auftraggeber gemaf Abschnitt 4, (9) festgelegten Anwendungsfalle;

baustellenspezifische Betonlogistik.

Teilnehmer (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.1.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-1000, A.2.1.2)
(3) Sofern nicht anders vereinbart, sind die fachkundige(n) Person(en) mit Kenntnissen nach DIN
1045-1000, 5.4 fur das BBQ-Ausschreibungsgesprach seitens des Planers zu stellen.

(4) Der BBQ-Koordinator nimmt am BBQ-Ausschreibungsgesprach teil.

BBQ-Ausfiihrungsgesprache — Startgesprach (zu DIN 1045-1000,
Anhang A, A.2.2)

Aufgaben (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.2.1)

(Ersatz von DIN 1045-1000, A.2.2.1, (4))
(4) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, sind mindestens die Punkte der
Anlage 2 im Betonbaukonzept zu bericksichtigen.

Teilnehmer (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.2.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-1000, A.2.2.2)

(3) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, Gbernimmt der Auftragnehmer
die Federfiihrung flr die Erarbeitung des projektspezifischen Betonbaukonzepts und legt in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber die Mitwirkenden fest.

(4) An dem Startgesprach missen der BBQ-Koordinator und jeweils Vertreter des Auftraggebers
und Auftragnehmers teilnehmen, welche die Fachgebiete Planung, Betonherstellung, Bauausfiih-
rung sowie Stahlwasserbau abdecken.
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A.2.3 BBQ-Ausfiihrungsgesprache — Bauverlaufsgesprache (zu DIN 1045-1000,
Anhang A, A.2.3)

A.2.3.1 Aufgaben (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.3.1)

(Erganzung zu DIN 1045-1000, A.2.3.1)

(4) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, Gbernimmt der Auftragnehmer
die Federflihrung fir die Fortschreibung des projektspezifischen Betonbaukonzepts und legt in
Abstimmung mit dem Auftraggeber die Mitwirkenden fest.
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Teil 1 a) Bemessung und Konstruktion

3

3.2

3.24

4.3

4.4

441
4.41.2

Baustoffe (zu DIN EN 1992-1-1, 3)

Betonstahl (zu DIN EN 1992-1-1, 3.2)
Duktilitatsmerkmale (zu DIN EN 1992-1-1, 3.2.4)

(Erganzung zu DIN EN 1992-1-1, 3.2.4)

(3) Es ist ausschliel3lich hochduktiler Betonstahl der Sorte BS00B nach DIN 488-1 zu verwenden.
Auf den Bewehrungszeichnungen ist zusatzlich die Duktilitat der verwendeten Betonstéhle anzu-
geben.

Dauerhaftigkeit und Betondeckung (zu DIN EN 1992-1-1, 4)
Umgebungsbedingungen (zu DIN EN 1992-1-1, 4.2)

(Erganzung zu DIN EN 1992-1-1, 4.2)

(4) Die Expositionsklassen werden vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung vorgegeben.
Wasserbauspezifische Beispiele der Zuordnung von Expositionsklassen sind in der Anlage 1 auf-
gefihrt.

Anforderung an die Dauerhaftigkeit (zu DIN EN 1992-1-1, 4.3)

(Ergadnzung von DIN EN 1992-1-1, 4.3)

(3) Bei Bauteilen in der Expositionsklasse XM2 infolge Hydroabrasion ist die konstruktive Durch-
bildung gemaf DIN 19700-13 so zu gestalten, dass die aus den hydraulischen Randbedingungen
resultierende Einwirkung infolge Hydroabrasion moglichst gering gehalten wird.

(4) Sofern eine Dauerhaftigkeitsbemessung gemalt BAW-MDCC fur die Bauteile mit den Exposi-
tionsklassen XD2 und XD3 vorgenommen wird (siehe Teil 2, 5.3.2 (5)), ist der Zielwert des Zu-
verlassigkeitsindex in Abhangigkeit der Zuganglichkeit des Bauteils fir Inspektion und Instand-
setzung zu wahlen. Die bemessungsrelevanten Eingangsparameter (Oberflachenchloridgehalt
Cs.ax, Zuverlassigkeitsindex o) inklusive einer Darstellung der Grundlagen sind in der Leistungs-
beschreibung vorgegeben.

Anmerkung 1: In der Regel ist ein Zuverlassigkeitsindex von o = 1,5 (d. h. etwa 93 % Sicherheit)
anzusetzen. Fir Bauteile nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b darf ein Zielwert des Zuverlassig-
keitsindex von Bo = 0,5 (d. h. etwa 70 % Sicherheit) gewahlt werden.

Nachweisverfahren (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4)

Betondeckung (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4.1)
Mindestbetondeckung, cmin (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4.1.2)
(Ersatz von DIN EN 1992-1-1, 4.4.1.2)

(1) Die Mindestbetondeckung cmin betragt 50 mm, die Mindestbetondeckung cmin von parallel zur
Arbeitsfuge verlaufender Bewehrung betragt 30 mm.

(2) Die Sicherstellung eines ausreichenden Widerstandes gegen Verschleil3 infolge Hydroabra-
sion durch Vergréerung der Betondeckung (Opferbeton) ist nicht zulassig.
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4413

6.2

6.2.5

6.8

6.8.1

7.3

7.3.1

7.3.2

VorhaltemaR (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4.1.3)

(Ersatz von DIN EN 1992-1-1, 4.4.1.3)
(1) Das Vorhaltemal Acqev betragt 10 mm, zuladssige Abweichungen in der Bauausfiihrung enthalt
Teil 3, 11.4 (4).

Nachweise in den Grenzzustanden der Tragfahigkeit (zu DIN EN
1992-1-1, 6)

Querkraft (zu DIN EN 1992-1-1, 6.2)

Schubkraftiibertragung in Fugen (zu DIN EN 1992-1-1, 6.2.5)

(Ergénzung zu DIN EN 1992-1-1, 6.2.5 (2))

(2) Fur die Ubertragung von Schubkraften zwischen nacheinander betonierten Ortbetonabschnit-
ten (,Arbeitsfugen) kann bei geschalten Arbeitsfugen von einer Rauigkeit und Oberflachenbe-
schaffenheit der Fuge gemaR Kategorie ,rau®, bei nicht geschalten Arbeitsfugen von der Katego-
rie ,verzahnt* ausgegangen werden, sofern eine entsprechende Arbeitsfugenvorbereitung geman
Teil 3, 9.3 (2) durchgefiihrt wird.

Nachweis gegen Ermiudung (zu DIN EN 1992-1-1, 6.8)

Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 6.8.1)

(Ergénzung zu DIN EN 1992-1-1, 6.8.1)

(3) In den Planungs- und Ausflihrungsunterlagen ist bauteilscharf anzugeben, ob diese vorwie-
gend ruhend oder nicht vorwiegend ruhend beansprucht sind. Das Kriterium, bis zu welchen Last-
spielen von vorwiegend ruhender Beanspruchung auszugehen ist, ist in DIN 19702 Abschnitt
5.3.2.4 festgelegt.

Nachweise in den Grenzzustanden der Gebrauchstauglichkeit (zu
DIN EN 1992-1-1, 7)

Begrenzung der Rissbreiten (zu DIN EN 1992-1-1, 7.3)

Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 7.3.1)

(Ergédnzung zu DIN EN 1992-1-1, 7.3.1)
(11) Der innere Wasserdruck gemaf DIN 19702 darf bei der Ermittlung der Rissbreite vernach-
lassigt werden.

Mindestbewehrung fiir die Begrenzung der Rissbreite (zu DIN EN 1992-1-1,
7.3.2)

(Ersatz von DIN EN 1992-1-1, 7.3.2 Satz (2))

(2) Die Beanspruchungen aus frihem Zwang (infolge Betonerhartung) und spatem Zwang (in
Folge der Temperaturbeanspruchung im Nutzungszeitraum sowie der Boden-Bauwerks-Interak-
tion) sind fir massige Bauteile nach BAW-MRZ zu ermitteln. Die adiabatische Temperaturerhé-
hung des Betons ATadiab,7a darf dabei fir massige Sohlen und vergleichbare Bauteile mit 36 K
und bei massigen Wanden und vergleichbaren Bauteilen mit 43 K angenommen werden.
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7.4

7.41

8.44

Begrenzung der Verformungen (zu DIN EN 1992-1-1, 7.4)

Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 7.4.1)

(Ergadnzung zu DIN EN 1992-1-1, 7.4.1)

(7) Sofern Verformungen des Bauwerks oder einzelner Bauteile gemaf Leistungsbeschreibung
zu begrenzen sind, z. B. Fugenspalte innerhalb von Betonbauteilen oder zwischen Betonbauteil
und Stahlwasserbauteil, so sind die Nachweise flir alle relevanten Richtungen zu fiihren.

Allgemeine Bewehrungsregeln (zu DIN EN 1992-1-1, 8)
Verankerung der Langsbewehrung (zu DIN EN 1992-1-1, 8.4)

Bemessungswert der Verankerungslange (zu DIN EN 1992-1-1, 8.4.4)

(Erganzung zu DIN EN 1992-1-1, 8.4.4 (1))
(1) Bei Flachentragwerken von massiven Wasserbauwerken durfen die Beiwerte fur den Bemes-
sungswert der Verankerungslange a2, a3, a4, a5 jeweils zu 1,0 gesetzt werden.

Konstruktionsregeln (zu DIN EN 1992-1-1, 9)

Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 9.1)

(Ergénzung zu DIN EN 1992-1-1, 9.1)

(4) Bauabschnitte und Arbeitsfugen sind entsprechend der vorgesehenen Bauablaufe des Auf-
tragnehmers auf Basis der Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung durch den Auftragnehmer
zu planen. Die vorgesehene Bauabschnittsgeometrie hat als Bemessungseingangsgrofie einen
wesentlichen Einfluss auf die Ermittlung der risssteuernden Bewehrung. Bei Abweichung der
Bauabschnitte gegenliber dem vorlaufigen Betonbaukonzept ist durch den Auftragnehmer sicher-
zustellen, dass dadurch keine Erhéhung der risssteuernden Bewehrung erforderlich wird. Die
vorgesehenen Bauabschnitte und die Anordnung der Arbeitsfugen (einschlieBlich aller Dichtele-
mente) sind bei Fortschreibung des Betonbaukonzeptes mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
abgestimmten Bauabschnitte und Ausbildung der Arbeitsfugen (Nachbehandlung, Vorbereitung,
Art und Anzahl der Dichtelemente, StoRausbildung von Dichtelementen, Reinigungsmoglichkei-
ten, Zuganglichkeit) sind im Betonbaukonzept und in den Ausfihrungsplanen detailliert darzustel-
len.

Bei den Planungen der Arbeitsfugen sind folgende Planungsvorgaben zu beachten:

— Arbeitsfugen sollen horizontal oder vertikal verlaufen. In Wasserwechselzonen (bei Schleu-
sen in den beiden Bereichen des Ober- und des Unterwasserstandes) sind sie zu vermei-
den.

—  Zur Sicherstellung der Wasserundurchlassigkeit von Arbeitsfugen im Erstbeton sind ergan-
zend zur Ausbildung gemaR Teil 3, 9.3 (1) und (2) Dichtelemente anzuordnen. Bei einer
Bauweise mit Bewegungsfugen sind zwei innenliegende Dichtungsebenen vorzusehen; bei
einer monolithischen Bauweise ist eine mittige Dichtungsebene vorzusehen.

— Als Dichtelemente (Primarabdichtung) sind bei horizontalen Arbeitsfugen Fugenbleche, bei
vertikalen Arbeitsfugen Fugenbleche oder Elastomer-Fugenbander mit Stahllaschen nach
DIN 7865-1 anzuordnen. Die Dichtelemente missen beiderseits der Arbeitsfuge jeweils mit
der halben Breite in den Beton einbinden. Arbeitsfugenbander und -bleche sind an den
Kreuzungspunkten untereinander und gegebenenfalls mit Dehnfugenbandern sowie an Sto-
Ren wasserdicht durch Schweil’en zu verbinden. StélRe von Elastomer-Fugenbandern sind
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ausschlieRlich durch Vulkanisation zu verbinden. Uberlappungen im StoRbereich von Fu-
genblechen sind umlaufend wasserdicht zu verschlieRen. Fugenbleche miissen aus min-
destens 2 mm dickem Blech bestehen. Die Breite der Fugenbleche muss mindestens 300
mm betragen.

— In Arbeitsfugen ist als zuséatzliche Sicherungsmaflnahme fiir die Betonrandzone (Sekun-
darabdichtung) bei frei bewitterten Betonoberflachen und bei Betonoberflachen im Bereich
der Wasserwechselzone in einem Abstand von maximal 8 cm hinter der inneren Lage der
tragenden Bewehrung ein Injektionsschlauch einzulegen. Die Anforderungen fir die Injekti-
onsschlauchsysteme sind durch den Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung festgelegt.

— In Bauteilen, die an Innenrdume mit besonderen Anforderungen an die Wasserundurchlas-
sigkeit grenzen (z. B. Technikrdume), sind ergénzend Injektionsschlduche als mégliche Re-
dundanzdichtung in Arbeitsfugen fir eine spatere Injektion einzulegen. Die Packer oder
Verwahrdosen sind auerhalb der Arbeitsfugen an spater zuganglichen Stellen unterzubrin-
gen. Die Anforderungen fiir das Verpressen der Injektionsschlauche sind durch den Auf-
traggeber in der Leistungsbeschreibung festgelegt.

— Bei einer Bauweise mit Bewegungsfugen sind in einer Bewegungsfuge zwei Dichtungsebe-
nen mit innenliegenden Dehnfugenbandern vorzusehen. Freie Enden von Dehnfugenban-
dern mussen bis unter die jeweilige Planie gefiihrt werden.

(5) Fur die Planiebereiche von Schleusenkammerwanden, -hduptern, Kajen und vergleichbaren

Bauteilen gelten folgende Regelungen:

—  Wird der Planiebeton zusammen mit dem darunter liegenden Wandbeton in einer Schicht-
starke von 0,3 m bis 0,5 m eingebracht (Ausfiihrungsvariante ,frisch-in-frisch®) ist fir die
Ermittlung der Beanspruchung aus frihem Zwang der gesamte Betonierabschnitt mafge-
bend. Die adiabatische Temperaturerhéhung des Betons ATadiab,7d ist gemaf Abschnitt
7.3.2 (2) anzusetzen.

— Bei Einbau des Planiebetons auf den zuvor erharteten Beton des darunterliegenden Beto-
nierabschnittes (Ausfihrungsvariante ,frisch-auf-fest*) muss die Schichtdicke des Planiebe-
tons mindestens 0,2 m betragen. Schichtdicken grofRer als 0,4 m sind im Hinblick auf die
Beanspruchung aus Zwang zu vermeiden. Das Zugband muss entweder vollstédndig im Pla-
niebeton oder im darunter liegenden Wandbeton angeordnet werden. Sofern das Zugband
im Wandbeton angeordnet wird, ist der Planiebeton als Kappe zu betrachten, entsprechend
anzubinden und eigenstandig zu bewehren.

(6) Bei Anwendung einer zonierten Bauweise in Bereichen, die durch Hydroabrasion beansprucht
werden, muss der anforderungsgerechte Randbeton eine Mindestdicke von 0,3 m aufweisen.
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Teil 1 b) Planung, Bemessung und Konstruktion

4

Grundlagen der Tragwerksplanung, Betonbauqualitatsklassen und
Betonbaukonzept (zu DIN 1045-1, 4)

(Erganzung zu DIN 1045-1, 4 (3))

(3) — Art, Anzahl und Anordnung der Abstandhalter und Unterstiitzungen sind auf den Beweh-
rungszeichnungen anzugeben.

— Bei Anordnung von Bewegungsfugen ist dem Auftraggeber als bautechnische Unterlage ein
Fugenbandsystemplan zur Abstimmung vorzulegen.

(Ergénzung zu DIN 1045-1, 4 (6))

(6) Sofern in der ZTV-W LB 215 oder projektspezifisch nicht anders vereinbart, gelten fir Bau-
werke oder Bauteile der Planungsklasse PK-S mindestens alle Regelungen fir die Planungs-
klasse PK-E.
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Teil 2

5.1

5.1.1

5.1.3

Beton

Anwendungsbereich (zu DIN 1045-2, 1)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 1, (2), 3. Spiegelstrich)

(2) — Die Verwendung von selbstverdichtendem Beton ist fiir Erstbeton nur zulassig, sofern in der
Leistungsbeschreibung vereinbart. Beton ab einer Druckfestigkeitsklasse C40/50 ist nur zu-
Iassig, sofern in der Leistungsbeschreibung vereinbart.

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 1, (6¢))

BK-S: (6¢) Sofern in der ZTV-W LB 215 oder projektspezifisch nicht anders vereinbart, gelten fiir
Betone, die der Betonklasse BK-S zugeordnet sind, mindestens alle Regelungen flr die Beton-
klasse BK-E.

Klasseneinteilung (zu DIN 1045-2, 4)

Expositionsklassen bezogen auf die Umgebungsbedingungen (zu
DIN 1045-2, 4.1)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 4.1, (1))
(1) Wasserbauspezifische Expositionsklassenbeispiele finden sich in Anlage 1. Die projektspezi-
fischen Expositionsklassen sind in der Leistungsbeschreibung vorgegeben.

Anforderungen an Beton und Nachweisverfahren (zu DIN 1045-2, 5)
Grundanforderungen an die Ausgangsstoffe (zu DIN 1045-2, 5.1)

Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.1.1)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.1.1, (1))
(1) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, diirfen nur Ausgangsstoffe ver-
wendet werden, welche nach DIN 1045-2 als allgemein geeignet oder geeignet angefuhrt sind.

(Erganzung zu DIN 1045-2, 5.1.1)

(3) Alle im Hinblick auf die Eignung von Ausgangsstoffen zur Betonherstellung zu erbringenden
Nachweise (Ergebnisse der Normuntersuchungen, Ergebnisse von Erstprifungen etc.) missen
dem Auftraggeber, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, spatestens 2
Wochen vor Beginn der Erstprifungen gemaf Abschnitt 9.5, vorgelegt werden.

(4) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Ergebnisse der Uberwachung der Ausgangs-
stoffe durch die notifizierte Stelle, bei Gesteinskdrnungen auch die Ergebnisse der werkseigenen
Produktionskontrolle, jeweils unverzuglich zu Ubergeben.

Gesteinskornung (zu DIN 1045-2, 5.1.3)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.1.3 (2))
(2) Die Verwendung industriell hergestellter Gesteinskdrnungen ist nicht zuldssig fur Bauteile in
den Expositionsklasse XM, XF3 und XF4.

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.1.3 (3))
(3) Die Verwendung industriell hergestellter leichter Gesteinskdrnungen ist nicht zulassig.
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514

5.1.5

5.2

5.2.1

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.1.3)
(6) Die Unschadlichkeit von Feinanteilen feiner Gesteinskérnungen ist gemafl DIN EN 12620,
Anhang D, Buchstabe a), b) oder c) nachzuweisen.

Nachfolgende Regelung gilt nicht flir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

(Ergadnzung zu DIN 1045-2, 5.1.3)

(7) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, darf der Nachweis des Frost-
Tau-Widerstands bzw. des Frost-Tausalz-Widerstands der Gesteinskérnungen gemafl DIN EN
12620, 5.7.1, zu keinem Zeitpunkt wahrend der Bauausfiihrung alter als 6 Monate sein.

Zugabewasser (zu DIN 1045-2, 5.1.4)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.1.4, (1))
(1) Die Verwendung von anderen Zugabewassern als Trinkwasser, Grundwasser oder Restwas-
ser aus Wiederaufbereitungsanlagen der Betonherstellung ist nicht zulassig.

Zusatzmittel (zu DIN 1045-2, 5.1.5)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.1.5, (1))
(1) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, diirfen folgende Zusatzmittel
verwendet werden:

— Betonverflissiger

—  FlieBmittel

— Stabilisierer

—  Luftporenbildner/Mikrohohlkugeln
— Verzdgerer

— Dichtungsmittel

— Verzogerer/Betonverflissiger

—  Verzogerer/FlieBmittel

— Viskositatsmodifizierer

Die Verwendung anderer Zusatzmittel ist nicht zulassig.

Grundanforderungen an die Zusammensetzung des Betons (zu DIN
1045-2, 5.2)

Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.2.1)

(Erganzung zu DIN 1045-2, 5.2.1, Tabelle 16, Fulinote b))
Gilt nicht fur Bauteile, bei denen Zwang und Eigenspannungen in besonderer Weise zu berick-
sichtigen sind (z. B. flachenhaft gezwangte Bauteile).

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.2.1, (3))
(3) Der Beton ist so zu entwerfen, dass das Entmischen und Bluten des Frischbetons moglichst
gering gehalten werden.
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5.2.2

5.2.3

5.2.3.1

Wahl des Zementes (zu DIN 1045-2, 5.2.2)

(Ergadnzung zu DIN 1045-2, 5.2.2)

(2) Verwendet werden durfen folgende Zemente nach DIN EN 197-1 und DIN 1164-10 gemaf}

DIN 1045-2, Tabellen F.3 und F .4, fir die die Grenzwerte der Betonzusammensetzung nach DIN

1045-2, Tabelle F.1 und F.2, gelten:

- CEMI

- CEMII/A-S, CEM II/B-S

- CEM II/A-P, CEM 1I/B-P

- CEMII/A-V, CEM II/B-V

— CEM II/A-T, CEM 1I/B-T

- CEM II/A-LL

- CEMII/A-D

— CEM II/A-M (S-LL), CEM II/A-M (S-T), CEM II/A-M (S-P), CEM II/A-M (S-D), CEM Il/A-M (S-
Q), CEM IlI/A-M (S-V)

— CEM Il/A-M (D-LL), CEM IlI/A-M (D-T), CEM II/A-M (D-P), CEM II/A-M (D-Q), CEM II/A-M
(D-V)

— CEM II/A-M (P-LL), CEM II/A-M (P-T), CEM II/A-M (P-Q), CEM IlI/A-M (P-V)

- CEM Il/A-M (Q-LL), CEM Il/A-M (Q-T), CEM II/A-M (Q-V)

— CEM II/A-M (V-LL), CEM II/A-M (V-T)

—  CEM II/A-M (T-LL)

- CEMII/B-M (S-T), CEM 1I/B-M (S-D), CEM 1I/B-M (D-T)

— CEM II/B-M (S-LL), CEM II/B-M (T-LL), CEM 1I/B-M (V-LL), jeweils mit max. 20 % Kalkstein-
mehlgehalt

- CEMIII/A, CEM I1I/B

Fir massige Bauteile dirfen nur Normalzemente mit niedriger Hydratationswarmeentwicklung
(LH-Zemente gemal DIN EN 197-1) oder sehr niedriger Hydratationswarme (VLH-Zemente ge-
maRk DIN EN 14216) verwendet werden.

Wahl von Gesteinskornungen (zu DIN 1045-2, 5.2.3)

Nachfolgende Regelung gilt nicht flir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:
Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.2.3.1)

(Ergédnzung zu DIN 1045-2, 5.2.3.1)

(4) Die Sieblinie muss stetig sein und sollte zwischen den Grenzsieblinien A und B verlaufen. Bei
massigen Bauteilen ist grundsatzlich eine Gesteinskdrnung mit Dmax = 32 mm (bei gebrochener
Gesteinskdrnung mit Dmax 2 22 mm) zu verwenden.

(5) Bei Verwendung von Gesteinskdérnungen gréRer als 8 mm sind mindestens drei getrennte
Korngruppen zuzugeben.

(6) Fir die Verwendung von Gesteinskérnungen im Beton sind erganzend zu DIN 1045-2, An-

hang E.2, Tabelle E.1, folgende Anforderungen einzuhalten:

— Naturlich zusammengesetzte (nicht aufbereitete) Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 darf
nicht verwendet werden.

— Die Kornzusammensetzung der groben Gesteinskdrnung muss eng gestuft sein.

— Die Kornform von groben Gesteinskérnungen muss fiir gebrochenes Korn mindestens der
Kategorie FI35 oder S140 entsprechen.

— Der Widerstand gegen Zertrimmerung von Gesteinskérnungen aus gebrochenem Felsge-
stein muss mindestens der Kategorie LA50 oder der Kategorie SZ32 entsprechen.
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5.2.3.2

5.2.3.3

5234

5.2.3.5

5.24

— Der Anteil leichtgewichtiger organischer Verunreinigungen darf bei feinen Gesteinskérnun-
gen 0,25 % Massenanteile und bei groben Gesteinskérnungen 0,05 % Massenanteile nicht
Uberschreiten.

Nachfolgende Regelung gilt nicht flir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:
Korngemische (zu DIN 1045-2, 5.2.3.2)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.2.3.2 (1))
(1) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart diirfen Korngemische nicht ver-
wendet werden.

Wiedergewonnene Gesteinskornung (zu DIN 1045-2, 5.2.3.3)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.2.3.3 (1))
(1) Wiedergewonnene ausgewaschene und wiedergewonnene gebrochene Gesteinskérnung
darf nicht verwendet werden.

Rezyklierte Gesteinskdornung (zu DIN 1045-2, 5.2.3.4)

(Ersatz von DIN 1045, 5.2.3.4, (1)-(5))

(1) Rezyklierte Gesteinskdrnung des sortenreinen Typs 1 darf zur Herstellung und Verarbeitung
von Beton bis zu einer Druckfestigkeitsklasse C30/37 verwendet werden. Dabei diirfen maximal
25 Vol.-% (bezogen auf die gesamte Gesteinskérnung) der groben Gesteinskérnung ausge-
tauscht werden. Rezyklierte Gesteinskdrnung des Typs 2 sowie feine rezyklierte Gesteinskor-
nung sind nicht zulassig. Die Verwendung von rezyklierter Gesteinskérnung in den Expositions-
klassen XF3, XF4, XA2, XA3, XD3, XS3 und XM sowie flir Spannbeton und Leichtbeton ist nicht
zulassig. Beton mit rezyklierter Gesteinskdrnung darf nur fur Bauteile mit vorwiegend ruhender
Belastung gemaf DIN 19702, 5.3.2.4, fir verformungsunempfindliche Bauteile oder fiir Bauteile,
bei denen das Kriechverhalten vernachlassigt werden kann, eingesetzt werden. Bei Bauteilen mit
der Feuchtigkeitsklasse WA sind rezyklierte Gesteinskérnungen nur zulassig, wenn fir diese eine
Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S nach Anhang B.3 der DAfStb-RL AKR vor-
liegt.

Beton mit rezyklierter Gesteinskérnung muss unabhangig vom Austauschgrad die allgemeinen
Anforderungen an rezyklierte Gesteinskdrnung nach DIN 1045-2, E.3.1 unter Beriicksichtigung
der zusatzlichen Anforderungen nach ZTV-W LB 215, Teil 2, Abschnitt 5.2.3.1 erfiillen. DIN 1045-
2, Tabelle E.3, FuRnote c gilt nicht. Beton mit rezyklierter Gesteinskdrnung muss die besonderen
Anforderungen nach DIN 1045-2, E.3.2.3 und E3.2.4 erfillen.

Widerstand gegen Alkali-Kieselsdure Reaktion (zu DIN 1045-2, 5.2.3.5)

(Erganzung zu DIN 1045-2, 5.2.3.5 (2))
(2) Fur die Beurteilung und Verwendung von Gesteinskérnungen, die schadliche Mengen an al-
kaliléslicher Kieselsaure enthalten oder bei denen diese nicht sicher auszuschlie3en sind, sowie
fur die gegebenenfalls beim Beton zu ergreifenden MaRnahmen ist in Ergdnzung zu DAfStb-RL
AKR zusatzlich BMVI-AKR zu beachten.

Verwendung von Zugabewasser (zu DIN 1045-2, 5.2.4)

(Erganzung zu DIN 1045-2, 5.2.4 (1))
(1) Fur die Herstellung von LP-Beton darf Restwasser aus Wiederaufbereitungsanlagen der Be-
tonherstellung nicht verwendet werden.
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5.2.5 Verwendung von Zusatzstoffen (zu DIN 1045-2, 5.2.5)
5.2.5.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.2.5.1)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.2.5.1 (5))
(5) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, sind die beiden Konzepte der
Leistungsfahigkeit (siehe DIN 1045-2, 5.2.5.3 und DIN 1045-2, 5.2.5.4) nicht zulassig.

5.2.6 Verwendung von Zusatzmitteln (zu DIN 1045-2, 5.2.6)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.2.6)
(5) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, ist die gleichzeitige Verwendung
von Zusatzmitteln verschiedener Hersteller innerhalb eines Betons ausgeschlossen.

(6) Beton der Konsistenzklassen = F4 ist mit verfliissigenden Zusatzmitteln herzustellen, wobei
die Konsistenz des Ausgangsbetons < F2 sein muss.

(7) Verzdgerungszeiten tber 12 Stunden sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

5.29 Betontemperatur (zu DIN 1045-2, 5.2.9)

(Ergadnzung zu DIN 1045-2, 5.2.9)

(3) Die Frischbetontemperatur an der Ubergabestelle ist auf die zuléssige Frischbetontemperatur
an der Einbaustelle abzustimmen. Zur Einhaltung der maximalen Frischbetontemperaturen an
der Einbaustelle gemaf Teil 3, 9.3 (8) und 9.3 (9) missen durch den Verwender die maximal
zuléssigen Frischbetontemperaturen an der Ubergabestelle festgelegt werden.

(4) Bei massigen Bauteilen ist die adiabatische Temperaturerh6hung ATadiab,7¢ im Rahmen der
Erstprifung nach BAW-MATB zu bestimmen. Sofern die adiabatische Temperaturerhéhung des
Betons versuchstechnisch bestimmt wird, ist die Hydratationswarme der eingesetzten Ze-
mentcharge gemafl DIN EN 196-8 oder DIN EN 196-11 zu bestimmen. Auf Basis der werkseige-
nen Produktionskontrolle (WPK) des Zementherstellers sind die produktionsbedingten Schwan-
kungen der Hydratationswarme des Zementes durch eine rechnerische Abschatzung nach BAW-
MATB, Abschnitt 5 einzuordnen. Werden Zemente ohne WPK-Daten fiir die Hydratationswarme
verwendet, ist fir die Berechnung nach BAW-MATB, Abschnitt 5 ein Sicherheitszuschlag von 30
J/g auf die gepriifte Hydratationswarme der Charge anzusetzen.

(5) Die adiabatische Temperaturerhdhung ATadiab,7d des Betons darf fiir massige Sohlen und ver-
gleichbare Bauteile 36 K bzw. fur massige Wande und vergleichbare Bauteile 43 K nicht Uber-
schreiten.

(6) Fur massige Bauteile, die nicht als mit Sohlen oder Wande vergleichbare Bauteile eingestuft
werden, sind die entsprechenden Grenzwerte in der Leistungsbeschreibung vorgegeben.

5.3 Anforderungen in Abhangigkeit von Expositionsklassen (zu DIN
1045-2, 5.3)

5.3.2 Grenzwerte fir die Betonzusammensetzung (zu DIN 1045-2, 5.3.2)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.3.2 (5))

(5) Fur die Anforderungen an Zusammensetzung und Eigenschaften des Betons gelten DIN
1045-2, Anhang F (normativ), Tabelle F.1 und Tabelle F.2 sowie die folgenden Festlegungen:
— Betone fur Wasserbauwerke dirfen einen w/z-Wert von 0,65 nicht Uberschreiten.

— Fur die Expositionsklasse XF3 gilt:
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o Es dlrfen nur Gesteinskdrnungen der Kategorie F1 gema DIN EN 12620 verwendet
werden.

o Esist nur die Variante mit einem Mindestluftgehalt gemaR DIN 1045-2, 5.4.3 zulassig.
Alternativ dirfen Mikrohohlkugeln unter den in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen festgelegten Randbedingungen (u. a. Druckfestigkeitsanforderungen, Frisch-
betonpriifungen) verwendet werden.

— Fur die Expositionsklassen XD2 und XD3 gilt:

o Bei Bauteilen mit den Expositionsklassen XD2 und XD3 ist eine Dauerhaftigkeitsbemes-
sung von Beton gemal BAW-MDCC durchzufihren (z. B. bei Umschlagkajen in Bin-
nenhafen; Bauteilen mit einer Chloridbelastung aus FlieRgewassern, staugeregelten
Gewassern oder Grundwassern mit einem Chloridgehalt gré3er als 2.000 mg/l).

Auf eine Bemessung nach BAW-MDCC darf in folgenden Fallen verzichtet werden:
e Fir Planiebereiche von Schleusen und Wehren im Binnenbereich aul3erhalb des
Einflussbereiches von Stralenbauwerken.
¢ Bauteile im Einflussbereich von StralRenbauwerken (z. B. Schleusenhaupter, Planie-
bereiche oder Wehrpfeiler unter StralRenbricken), sofern nachfolgend genannte Bin-
demittel verwendet werden:
= CEM I- und CEM lI-Zemente nach 5.2.2 (2) in Verbindung mit Flugasche als Be-
tonzusatzstoff, wobei der anrechenbare Flugaschegehalt mindestens 20 M.-%
von (z+f) betragen muss.
= CEM I- und CEM lI-Zemente nach 5.2.2 (2) in Verbindung mit Silikastaub als Be-
tonzusatzstoff, wobei der anrechenbare Silikastaubgehalt mindestens 8 M.-% von
(z+s) betragen muss.
= CEM IlIlI/A in Verbindung mit Flugasche als Betonzusatzstoff, wobei der anrechen-
bare Flugaschegehalt mindestens 10 M.-% von (z+f) betragen muss.

= CEMIII/B.
Anmerkung: Die Anrechenbarkeit von Zusatzstoffen gemal DIN 1045-2, 5.2.5.2 ist zu
beachten.

— Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, ist bei Bauteilen, die infolge
Hydroabrasion der Expositionsklasse XM2 zugeordnet werden, nur die Variante mit héchst-
zulassigem w/z < 0,45 gemal DIN 1045-2, Tabelle F.2, bzw. DAfStb-RL MB, Tabelle F.2.2,
zulassig und es sind Gesteinskérnung mit einem quarzitischen Anteil von mindestens 70 %
oder alternativ mit einem Widerstand gegen Verschlei® (Micro-Deval-Koeffizient Mpoe geman
DIN EN 1097-1) der Kategorie Mpe10 nach DIN EN 12620 zu verwenden.

— Die Verwendung mehrerer Zemente in einem Beton ist nicht zulassig.

— Fur massige Bauteile, bei denen im Wesentlichen die Exposition XF3 in Verbindung mit
XC2 bzw. XC4 und ggf. XM1 vorherrscht (z. B. Schleusenkammerwéande im Binnenbe-
reich), darf bei Beton, dessen Widerstand gegen Frostangriff durch den Zusatz von Luft-
porenbildnern sichergestellt wird, und bei dem Zement CEM |, CEM II-A, CEM I1I/B-S oder
CEM IIl/A zum Einsatz kommt, abweichend von DAfStb-RL MB
o die Mindestdruckfestigkeitsklasse, sofern aus statischen Griinden oder wegen anderer

Expositionsklassen nicht héhere Festigkeiten erforderlich sind, auf C20/25 (Nachweisal-
ter 56d),
o der Mindestzementgehalt gemaR DAfStb-RL MB, Tabelle F.2.2, Zeile 3, auf 270 kg/m?
festgelegt werden. Dabei ist mindestens die Differenz zwischen tatsachlichem Zementgeh-
alt und Mindestzementgehalt von 300 kg/m?® nach DAfStb-RL MB durch Zusatz von Mehl-
korn aus Betonzusatzstoffen vom Typ | oder Typ Il auszugleichen.
Diese Regelung darf auch fur den Bereich zwischen Oberwasserstand und Unterkante Pla-
niebeton angewendet werden.

— Bei Beton fiir Planiebereiche von Schleusenkammerwanden und -hauptern und fiir ver-
gleichbare Bauteile mit der Exposition XC4, XD3 und XF4 (ggf. in Verbindung mit XM1), bei
denen fiir eine Einstufung in die Expositionsklassen XD3 und XF4 der Einsatz von
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5.4

5.4.1

5.4.2

Taumitteln vorrangig zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit fir FulRigénger und seltenen

Fahrzeugverkehr mafigebend ist, gelten folgende Regelungen:

o Der héchstzulassige w/z-Wert (unter Anrechnung von Zusatzstoffen) betragt 0,50.

o Der Mindestzementgehalt betragt abweichend von DIN 1045-2, Tabelle F.2, Zeile 3 300
kg/m?3.

o Zur Reduzierung des Schwindens ist der Gesamtwassergehalt im Frischbeton bei 32
mm GroBtkorn auf 160 dm3*/m?, bei 16 mm Grofdtkorn auf 165 dm3/m?* zu begrenzen.

o Die Mindestfestigkeitsklasse betragt C25/30 (Nachweisalter 28d oder 56d), sofern aus
statischen Grunden oder wegen anderer Expositionsklassen nicht hdhere Festigkeiten
erforderlich sind.

o Der Nachweis eines ausreichenden Frost-Tausalz-Widerstandes durch eine Frostpri-
fung geman 5.5.6 (1) ist weiterhin fir die Expositionsklasse XF4 zu fihren.

Anforderungen an Frischbeton (zu DIN 1045-2, 5.4)

Konsistenz, Viskositat, Blockierneigung, Sedimentationsstabilitat (zu DIN
1045-2, 5.4.1)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.4.1, (7))

(7) Die Konsistenz von Beton (aufder selbstverdichtendem Beton) muss (iber den Zielwert des
Ausbreitmalles festgelegt werden. Es durfen nur Betone mit einem Zielwert des Ausbreitmalies
von maximal 480 mm eingesetzt werden. Fir LP-Beton darf der Zielwert maximal 450 mm betra-
gen. Andere Zielwerte sind nur fur Beton flr engbewehrte Bereiche und Zweitbeton nach BAW-
MZB in Abstimmung mit dem Auftraggeber zulassig. Die zulassige Toleranz des Zielwerts betragt
abweichend von DIN 1045-2, Tabelle 26, £ 30 mm.

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.4.1)
(8) Ist die Sedimentationssensibilitadt von Beton (aufler selbstverdichtendem Beton) zu ermitteln,
muss sie nach BAW-MESB, Anlage A, bestimmt werden.

Zementgehalt und Wasserzementwert (zu DIN 1045-2, 5.4.2)

(Erganzung zu DIN 1045-2, 5.4.2, (4))

(4) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, sind fur die Ermittlung des Was-

serzementwerts am Frischbeton durch Priifung

— der Wassergehalt gemaR DBV-1, Abschnitt 3, zu bestimmen und hieraus der wirksame
Wassergehalt unter Berlicksichtigung der Kernfeuchte (Wasseraufnahme gemaf DIN EN
1097-6) der Gesteinskdrnung zu ermitteln,

— der Zement- und Zusatzstoffgehalt den Ist-Angaben des Lieferscheins zu entnehmen.

Zulassige Toleranzen ergeben sich aus DIN 1045-2, Tabelle 25. Fiir Beton mit rezyklierter Ge-

steinskérnung sind gesonderte Vorgehensweisen im Betonbaukonzept festzulegen.
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54.3

5.5

5.5.1
5.5.1.1

5.5.1.2

5.5.2

5.5.3

Luftgehalt (zu DIN 1045-2, 5.4.3)

Nachfolgende Regelung gilt nicht fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.4.3, (3))
(3) Die Luftgehalte nach DIN 1045-2, 5.4.3 (2) sind um 1 % Volumenanteil zu erhéhen, wenn
Betonverflissiger oder FlieRmittel verwendet werden.

(Ergadnzung zu DIN 1045-2, 5.4.3)

(7) Der einzuhaltende Mindestluftgehalt im Frischbeton an der Einbaustelle entspricht dem Luft-
gehalt, der in der Erstprifung bei der Priufkdrperherstellung zum Nachweis des Frost- bzw. Frost-
Tausalz-Widerstandes eingestellt worden ist. Der Luftgehalt gemaf Abschnitt 5.4.3 (3) darf hier-
bei nicht unterschritten werden.

(8) Der einzuhaltende obere Grenzwert des Luftgehalts im Frischbeton an der Einbaustelle ent-
spricht dem bei der Prifkdrperherstellung fir den Druckfestigkeitsnachweis eingestellten Luftge-
halt. Die Anforderungen an den oberen Grenzwert des Luftgehalts gemafl DIN 1045-2, Tabelle
24, sind einzuhalten.

Anforderungen an Festbeton (zu DIN 1045-2, 5.5)

Festigkeit (zu DIN 1045-2, 5.5.1)
Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.5.1.1)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.5.1.1 (2))
(2) Andere Randbedingungen als unter DIN 1045-2, 5.5.1.1 (1) sind nicht zulassig.

Druckfestigkeit (zu DIN 1045-2, 5.5.1.2)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.5.1.2 (2))

(2) Ob die Druckfestigkeit durch Zylinder- oder Wurfelprifung nachzuweisen ist, muss im Rahmen
der Erstpriifungen vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber festgelegt werden.
Die festgelegten Prufkdrperformen und Lagerungsbedingungen missen durchgéngig beibehal-
ten werden.

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.5.1.2 (3))

(3) Der Nachweis der Druckfestigkeitsklasse des Betons muss im Alter von 28 Tagen erfolgen.
Bei Betonen, fir die DAfStb-RL MB angewendet werden kann, darf der Nachweis auch im Alter
von 56 Tagen erfolgen (siehe DIN 1045-2, Anhang P (normativ)). Ein Nachweisalter von tber 56
Tagen ist nur zulassig, sofern in der Leistungsbeschreibung vereinbart.

Rohdichte (zu DIN 1045-2, 5.5.2)

(Ergénzung von DIN 1045-2, 5.5.2 (3))
(3) Der Zielwert der Rohdichte wird auf Basis der Dichte der Prifkorper fur die Druckfestigkeits-
prifung im Nachweisalter festgelegt.

Wassereindringwiderstand (zu DIN 1045-2, 5.5.3)

(Ersatz von DIN 1045-2, 5.5.3, (1))

(1) Betone flr Wasserbauwerke muissen einen hohen Wassereindringwiderstand aufweisen. Der
Wassereindringwiderstand ist bei Beton mit einem w/z-Wert > 0,55 sowie immer bei Beton mit
rezyklierter Gesteinskérnung anhand der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8 zu bestim-
men und darf 30 mm nicht Uberschreiten. Der Wassereindringwiderstand darf abweichend von
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5.5.6

5.5.7

28 Tagen zum gleichen Zeitpunkt wie die Druckfestigkeit fur den Nachweis der Druckfestigkeits-
klasse nachgewiesen werden.

Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand (zu DIN 1045-2, 5.5)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.5)

(1) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, sind fiir die Expositionsklassen
XF3 und XF4 Frostprifungen am Festbeton durchzufihren. MafRgebend fur die Durchfihrung der
Prifung und die zugehdrigen Abnahmekriterien ist BAW-MFB. Sofern in der Leistungsbeschrei-
bung nicht anders vereinbart, darf der Frostwiderstand (bei XF3) und Frost-Tausalz-Widerstand
(bei XF4)) abweichend von 28 Tagen zum gleichen Zeitpunkt wie die Druckfestigkeit fir den
Nachweis der Druckfestigkeitsklasse nachgewiesen werden.

Chlorideindringwiderstand (zu DIN 1045-2, 5.5)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 5.5)
(1) Ist der Chlorideindringwiderstand mit dem RCM-Test zu ermitteln, muss er nach BAW-MDCC,
Anlage B, bestimmt werden.

Festlegung des Betons (zu DIN 1045-2, 6)
Allgemeines (zu DIN 1045-2, 6.1)

(Ersatz von DIN 1045-2, 6.1 (3))

(3) Beton ist ausschlieRlich als Beton nach Eigenschaften unter allgemeiner Berticksichtigung der
Klasseneinteilung oder der Zielwerte nach Abschnitt 4 und der Anforderungen nach Abschnitt 5.3
bis 5.5 (siehe 6.2) festzulegen. Grundlage fur das Entwerfen sind die Ergebnisse einer Erstpru-
fung (siehe Anlage 3).

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 6.1)

(5) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spatestens 2 Wochen vor Beginn der Erstpriifung

folgende Angaben vorzulegen und mit ihm abzustimmen:

— Konzept fir die Betonherstellung (Baustellenbeton oder Transportbeton);

— bei Transportbeton Angaben zum Standort der Transportbetonmischanlage(n) einschlief3-
lich Ersatzmischanlage(n) sowie der Entfernung und der Fahrzeit zwischen Mischanlage(n)
und Baustelle;

— Angaben zu Art, Eigenschaften, Herkunft und Verfligbarkeit der Betonausgangsstoffe;

— Betonrezepturen und ggf. deren Vertraglichkeit bei gemeinsamer Anwendung (innerhalb
eines Bauteils oder bei aneinander angrenzenden Bauteilen);

— geplante Bauausfiihrung.

(6) Der Auftraggeber ist Gber den Beginn der Erstpriifungen so rechtzeitig zu informieren, dass
er eine Teilnahme an der Erstprifung des Auftragnehmers organisieren kann.

(7) Die Ergebnisse der Erstprifungen missen dem Auftraggeber so rechtzeitig vor dem ersten
Einbau des jeweiligen Betons vorliegen, dass ihm ausreichend Zeit (sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht anders vereinbart, mindestens die gleiche Zeit wie fir die Durchfihrung der
Erstprufungen zuziglich 3 Wochen) fur die Durchfiihrung von Kontrollprifungen zur Verifizierung
der Erstprifungen verbleibt. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Ausgangsstoffe fiir die
Kontrollpriifungen am Prifort des Auftraggebers entsprechend den Angaben in der Leistungsbe-
schreibung zur Verfiigung zu stellen.
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6.2

6.2.2

6.3

6.3.1

7.2

7.3

Festlegung fur Beton nach Eigenschaften (zu DIN 1045-2, 6.2)

Grundlegende Anforderungen (zu DIN 1045-2, 6.2.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 6.2.2)
k) Anschlussmischungen sind mit Dmax < 16 mm vorzusehen und missen den gleichen Anforde-
rungen wie der Ubrige Beton des zugehoérigen Betonierabschnittes genlgen.

Festlegung fiir Beton nach Zusammensetzung (zu DIN 1045-2, 6.3)

Allgemeines (zu DIN 1045-2, 6.3.1)

(Ersatz von DIN 1045-2, 6.3.1 (1))
(1) Beton nach Zusammensetzung ist nicht zulassig.

Lieferung von Frischbeton (zu DIN 1045-2, 7)

Informationen vom Betonhersteller an den Verwender (zu DIN 1045-
2,7.2)

(Ersatz von DIN 1045-2, 7.2 (3a) und (3b))
(3) Das Festigkeitsverhaltnis fem2/femx (X = 28, 56, 91) zur Bestimmung der Nachbehandlungs-
dauer muss aus den entsprechenden Festigkeitswerten der Erstpriifung bestimmt werden.

Lieferschein fur Transportbeton (zu DIN 1045-2, 7.3)

(Ersatz von DIN 1045-2, 7.3 (1))

(1) Vor der Entladung des Betons muss der Hersteller dem Verwender Einsicht in den Liefer-
schein fiir jede Betonladung gewahren. Nach der Entladung des Betons muss der Hersteller dem
Verwender einen Lieferschein fir jede Betonladung tGibergeben. Der Lieferschein muss mindes-
tens die in Tabelle 2 aufgefiihrten Angaben unverschliisselt und, soweit dort gefordert, automa-
tisch ausgedruckt enthalten. Der Lieferschein muss eine Gegeniiberstellung von Soll-Einwaage
(Zielvorgabe des Transportbetonherstellers fur die Betonherstellung auf Basis der Zusammen-
setzung geman Erstprifung unter Beriicksichtigung der zur Aussteuerung der Frisch- und Fest-
betoneigenschaften gemal ZTV-W LB 215 zulassigen Variationen) und Ist-Einwaage mit Angabe
der Differenzen enthalten. Die Oberflachenfeuchte der Gesteinskérnung (getrennt nach den ein-
zelnen Kornfraktionen) muss nachvollziehbar aufgeflihrt werden. Kopien der Lieferscheine sind
dem Auftraggeber bei Anlieferung zu Ubergeben.

Tabelle 2: Angaben auf dem Lieferschein flr Transportbeton gemal ZTV-W LB 215

Au- Vordruck
Lfd tomati- | bzw. hand-
N ’ Angaben auf dem Lieferschein scher | schriftliche
r. Aus- Eintra-
druck gungen
1 Name, Anschrift und Telefonnummer des Transportbetonwerks X
2 Lieferscheinnummer X
3 Datum und Uhrzeit des Beladens X
4 Kennzeichen des Transportfahrzeugs X
5 Name des Kaufers X
6 Bezeichnung und Lage der Baustelle X
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Au- Vordruck
Lfd tomati- | bzw. hand-
N ’ Angaben auf dem Lieferschein scher | schriftliche
r. Aus- Eintra-
druck gungen
7 Einzelheiten oder Verweis auf die Festlegung, z. B. Sortennum- X
mer oder Bestellnummer
Konformitatserklarung mit Bezug auf die Festlegung und auf DIN
8 X
EN 206
9 Ubereinstimmungszeichen unter Angabe von DIN 1045-2 und X X
ZTV-W LB 215
10 | Name oder Zeichen der Zertifizierungsstelle X
11 Zeitpunkt des Eintreffens des Betons auf der Baustelle X
12 | Zeitpunkt des Beginns des Entladens X
13 | Zeitpunkt des Beendens des Entladens X
14 | Angabe der Betonklasse BK-N, BK-E oder BK-S X
Angabe Uber den Anteil an rezyklierter Gesteinskérnung bezo-
15 . L X
gen auf die gesamte Gesteinskérnung
Druckfestigkeitsklasse (ggf. von 28 Tagen abweichendes Nach-
16 | weisalter der Druckfestigkeitsklasse, siehe 5.5.1.2 und Anhang X
P (normativ)
17 | Expositionsklasse(n) und Feuchtigkeitsklasse X
18 Festigkeitsentwicklung X
Art der Verwendung des Betons (unbewehrter Beton, Stahlbe-
19 X
ton, Spannbeton)
20 |Zielwert der Konsistenz X
21 Herkunft, Art und Festigkeitsklasse des Zements X
Herkunft, Wirkungsgruppe (Typenbezeichnung) und Name der
22 Zusatzmittel, Herkunft und Art der Zusatzstoffe, Herkunft und Art X X"
der Gesteinskérnung
23 | Besondere Eigenschaften, z. B. verlangerte Verarbeitungszeit X
24 | Dmax X
Rohdichteklasse bei Leichtbeton oder Zielwert der Rohdichte bei
25 X
Schwerbeton
26 | Ist-Einwaage Gesteinskdrnung je Kornfraktion X
27 | Ist-Einwaage Zement X
28 | Ist-Einwaage Zusatzstoff X
29 |Ist-Einwaage je Zusatzmittel X X"
30 |Ist-Einwaage Zugabewasser X
Oberflachenfeuchte der Gesteinskérnung (getrennt fir jede
31 . X
Fraktion)
32 Gesamtwasser (Zugabewasser + Oberflachenfeuchte + Wasser X
aus Zusatzmittel bei > 3 I/m?® Beton) und Wasserzementwert
Soll-Einwaage aller Betonausgangsstoffe gemafl Zeilen 26 bis
33 X
30 und 32
34 | Differenz Soll-/Ist-Einwaage fir alle Betonausgangsstoffe X
35 | Menge des Betons in m? X
Beton- und anlagenspezifische Mindestmischzeit gemaf 9.5 (1b)
36 i) 2 X X
37 | Ist-Mischzeit 2 X X
") Bei Dosierung von FlieRmittel auf der Baustelle. Der Zeitpunkt der FlieBmittelzugabe und die geschitzte Rest-
menge in der Mischertrommel vor der Zugabe sind anzugeben.
2 Sofern die Anlage noch nicht entsprechend ausgerustet ist, hat die Eintragung handschriftlich oder durch Sam-
melausdruck fir mehrere Lieferscheine zu erfolgen.
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7.4

7.5

7.6

8.2.1
8.2.1.1

8.4

Lieferangaben fur Baustellenbeton (zu DIN 1045-2, 7.4)

(Ersatz von DIN 1045-2, 7.4 (1))
(1) Die fur Transportbeton erforderlichen Informationen gemaR Tabelle 2 sind auch fur Baustel-
lenbeton maRgebend und dem Auftraggeber zur Verfligung zu stellen.

Anpassung der Mischung nach dem Hauptmischvorgang und vor
dem Entladen (zu DIN 1045-2, 7.5)

(Erganzung zu DIN 1045-2, 7.5 (2))

(2) — Die Konsistenz darf bei Lieferung ausschlief3lich mit FlieBmitteln auf den festgelegten Wert
gebracht werden. Eine nachtragliche Wasserzugabe ist auch in besonderen Fallen nicht
erlaubt. Bei Nachdosierung von verfliissigenden Zusatzmitteln darf der Beton nicht so weit
angesteift sein, dass die zum Zeitpunkt vor der Erstdosierung gemessene Ist-Konsistenz
unterschritten wird. Nachdem die Konsistenz mittels verflissigender Zusatzmittel auf der
Baustelle eingestellt wurde, ist nur noch eine einmalige Nachdosierung zulassig.

Zeitpunkt der Entladung (zu DIN 1045-2, 7.6)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 7.6)

(2) Der Transport des Betons zur Baustelle mittels Fahrmischer inklusive der Wartezeit bis zur
Entladung muss mit langsam drehender Trommel erfolgen. Unmittelbar vor dem Entladen oder
vor Durchfiihrung von Frischbetonpriifungen ist der Beton nochmals mindestens 2 Minuten auf-
zumischen.

Konformitatskontrolle und Konformitatskriterien (zu DIN 1045-2, 8)

Konformitatskontrolle fur Beton nach Eigenschaften (zu DIN 1045-2,
8.2)

Konformitatskontrolle fiur die Druckfestigkeit (zu DIN 1045-2, 8.2.1)
Allgemeines (zu DIN 1045-2, 8.2.1.1)

(Ersatz von DIN 1045-2, 8.2.1.1 (1a))

(1a) Fur Beton nach ZTV-W LB 215 mussen Probennahme und Prifung an einzelnen Betonzu-
sammensetzungen durchgefiihrt werden. Das Konzept der Betonfamilien nach DIN 1045-2,
8.2.1.1 darf nicht angewendet werden.

MaBRnahmen bei Nichtkonformitat des Produktes (zu DIN 1045-2, 8.4)

(Ergadnzung zu DIN 1045-2, 8.4 (1))
(1) Falls sich die Nichtkonformitat mit der Festlegung bestatigt, hat der Auftragnehmer den Auf-
traggeber hiertiber unverziglich zu informieren.
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Produktionskontrolle (zu DIN 1045-2, 9)
Betonzusammensetzung und Erstprifung (zu DIN 1045-2, 9.5)

(Ersatz von DIN 1045-2, 9.5 (1a))

(1a) Bei einer neuen Betonzusammensetzung muss eine Erstprifung durchgefiihrt werden (siehe
Anlage 3). Der Verzicht auf eine Erstprifung auch fur den Fall, dass fur einen ahnlichen Beton
oder eine ahnliche Betonfamilie Langzeiterfahrungen vorhanden sind, ist nicht zulassig. Fir alle
Betone durfen nur die jeweils gleichen Ausgangsstoffe (z. B. Art, Hersteller, Ort der Gewinnung,
Groftkorn der Gesteinskérnung) verwendet werden, mit denen die Erstpriifung durchgefiihrt wor-
den ist.

Der Auftragnehmer hat vor der Bauausfiihrung durch Veranlassung von Erstpriifungen unter Be-
ricksichtigung der baustellen- und bauwerksspezifischen Randbedingungen nachzuweisen,
dass der Beton mit den in Aussicht genommenen Ausgangsstoffen und der vorgesehenen Kon-
sistenz unter den Verhaltnissen der betreffenden Baustelle (klimatische Randbedingungen, Her-
stellung, Transport, Férderung, Verarbeitung, Nachbehandlung etc.) zuverlassig verarbeitet wer-
den kann und die geforderten Eigenschaften sicher erreicht werden.

Zur Einhaltung der Frischbetoneigenschaften an der Einbaustelle sind mdgliche Anderungen der
Frischbetonkonsistenz und des Luftgehaltes im Frischbeton infolge des Férdervorgangs auf der
Baustelle von der Ubergabe- bis zur Einbaustelle zu beriicksichtigen. Entsprechende Vorgaben
fur den Zielwert der Konsistenz und den Zielwert des Luftgehaltes an der Ubergabestelle sind im
Rahmen der Erstpriifung zu ermitteln und im Rahmen der Bauausfiihrung regelmafRig anzupas-
sen.

(Erganzung zu DIN 1045-2, 9.5 (1b))
(1b) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, muss die Erstpriifung am Be-
ton in Ergdnzung zu DIN 1045-2, 9.5 (1b) mindestens folgende Prufungen aufweisen.

Nachfolgende Regelung gilt nicht fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

(Erganzung zu DIN 1045-2, 9.5 (1b) i))

i) Bei Betonen ohne LP-Bildner ist dies erreicht, wenn durch weiteres Mischen keine weitere sig-
nifikante Veranderung der Konsistenz auftritt.

Bei LP-Beton ist die beton- und anlagenspezifische Mindestmischzeit erreicht, wenn durch wei-
teres Mischen keine weitere signifikante Veranderung der Konsistenz und des Luftgehalts auftritt.

Nachfolgende Regelung gilt nicht fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

(Ersatz von DIN 1045-2, 9.5 (1b), ii))

ii) Visuelle Bewertung der Frischbetoneigenschaften (Wasserabsondern, Zusammenhaltevermo-
gen, FlieRverhalten, Absetzverhalten etc.) Im Rahmen der Erstprifungen sind die Frischbetonei-
genschaften vor der Zugabe von Zusatzmitteln (Ausgangsbeton) zu bestimmen. Nach Zugabe
von einem oder mehreren Zusatzmitteln sind die Frischbetoneigenschaften Frischbetontempera-
tur, Ausbreitmall und Luftgehalt Gber einen Zeitraum von 90 Minuten ab Wasserzugabe zu be-
stimmen. Prifungen sind nach 10, 45 und 90 Minuten vorzunehmen. Bei langeren Verarbeitungs-
zeiten sind entsprechend erganzende Prifungen durchzufiihren. Bei Beton mit Mikrohohlkugeln
sind anstelle der Luftgehaltsbestimmung Prifungen nach ASTM C-173/C-173M-01 durchzuflh-
ren. Bei Untersuchungen auf der Mischanlage im Transportbetonwerk ist der Wasserzementwert
des Betons nach Abschnitt 5.4.2 (4) zu ermitteln.

Anmerkung: Die Sedimentationssensibilitat nach BAW-MESB kann beispielsweise zur Erfah-
rungssammlung im Rahmen von Kontrollprifungen durch den Auftraggeber ermittelt werden.
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(Ergénzung zu DIN 1045-2, 9.5 (1b))

iv) Die Druckfestigkeit ist im Alter von 2, 7 und 28 Tagen, beim Nachweis der Druckfestigkeits-
klasse in einem hoéheren Alter zusatzlich in diesem Alter zu bestimmen. Hierzu sind je Priftermin
jeweils 3 Probekoérper nach DIN EN 12390-3 herzustellen, zu lagern und zu priifen.

Die Frischbetonrohdichte nach DIN EN 12350-6 (Verdichtung nach DIN EN 12350-6, 7.4.2.2) ist
bei der Prifkorperherstellung zu bestimmen.

Die Dichte der Prifkdrper zum Prifzeitpunkt ist nach DIN EN 12390-7 zu bestimmen und anzu-
geben. Zum Nachweis der Druckfestigkeitsklasse ist bei LP-Beton fiir die Prifkérperherstellung
der wahrend der Bauausfiihrung maximal vorgesehene Luftgehalt anzustreben. Abschnitt 5.4.3
(8) ist zu beachten.

v) Der Wassereindringwiderstand (e < 30 mm) ist anhand der Wassereindringtiefe im Alter von
28 Tagen zu bestimmen. Beim Nachweis der Druckfestigkeitsklasse in einem héheren Alter kann
die Wassereindringtiefe abweichend hiervon in diesem Alter bestimmt werden.

vi) Flr nachfolgende Betone und Expositionsklassen sind zusatzliche Prifungen erforderlich:

— Bei LP-Beton: FGSV-818, Abschnitt 4.1 und 4.2, und DBC sind bei der Festlegung des Um-
fangs der Erstprifung zu bertcksichtigen. Der Luftgehalt im Frischbeton nach DIN EN
12350-7, Abschnitt 6, inkl. Frischbetonrohdichte nach DIN EN 12350-6 (Verdichtung nach
DIN EN 12350-6, 7.4.2.2) sowie die Luftporenstabilitdt unter Berticksichtigung des in der
Bauausfuihrung vorgesehenen Transport- und Férderweges bis zur Einbaustelle (bei Beton-
pumpen am Ende des Pumpenschlauches) mit der/den in Frage kommenden Betonmisch-
anlage/n ist zu ermitteln. Bei Beton mit Mikrohohlkugeln sind anstelle der Luftgehaltsbestim-
mung Prifungen nach ASTM C-173/C-173M-01 durchzufihren.

— Bei massigen Bauteilen: Die adiabatische Temperaturerhdéhung ist nach BAW-MATB zu be-
stimmen.

— Bei besonderen Anforderungen bezuglich des Verformungsverhaltens von sensiblen Bau-
werksteilen (siehe Teil 1, 7.4.1 (7)) sowie bei Beton mit rezyklierter Gesteinskdrnung ist der
statische E-Modul gemaf DIN EN 12390-13, Verfahren B, zu prifen. Die Haltezeit beim 1.
und 2. Belastungszyklus ist zu 0 Sekunden zu wahlen. Vor und nach dem 3. Zyklus muss
die Haltezeit 20 Sekunden betragen. Die Prufung erfolgt im Alter von 2, 7 und 28 Tagen,
beim Nachweis der Druckfestigkeitsklasse in einem héheren Alter zusatzlich in diesem Alter
an je drei Probekorpern.

— Bei XF3, XF4: Der Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstand ist nach BAW-MFB zu bestimmen.
Der Nachweis des Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstandes ist an einem Beton durchzuflh-
ren, dessen Luftgehalt im Frischbeton in etwa dem Mindestluftgehalt nach Abschnitt 5.4.3
(3) entspricht. Zum Nachweis des Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstandes ist flr die Prif-
korperherstellung der wahrend der Bauausflihrung minimal vorgesehene Luftgehalt anzu-
streben. Abschnitt 5.4.3 (7) ist zu beachten. Bei Beton mit Mikrohohlkugeln ist die erforderli-
che Mikrohohlkugel-Dosierung durch eine bestandene Prifung nach BAW-MFB nachzuwei-
sen. Der zur erforderlichen Dosierung gehdrende Roll-A-Meter-Wert nach ASTM C-173/C-
173M-01 ist im Rahmen der Erstprifung zu bestimmen.

—  Fir rezyklierte Gesteinskdrnung sind die erwartbaren Schwankungen von Wasseraufnahme
und Rohdichte bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs der Erstprifung zu beriick-
sichtigen.

— Bei verzogertem Beton: Das Ansteifverhalten Gber die Bestimmung des Ausbreitmalles, bei
verzogertem LP-Beton zusétzlich der Luftgehalt fir den vorgesehenen Verarbeitungszeit-
raum ist zu ermitteln.
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9.6

9.6.2
9.6.2.2

9.8

9.9

Nachfolgende Regelung gilt nicht fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

— Das Ende der Verarbeitbarkeitszeit ist im Regelfall nach DAfStb-RL VZB, Abschnitt 4.3 (1),
zu ermitteln. In Abstimmung mit dem Auftraggeber kann alternativ das Knetbeutelverfahren
nach DIN 18218 angewendet werden.

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 9.5 (3))
(3) Zum Zeitpunkt des Beginns des Betoneinbaus darf die Erstpriifung nicht mehr als 12 Monate
zurickliegen.

Nachfolgende Regelung gilt nicht flir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

Personal und Ausstattung (zu DIN 1045-2, 9.6)

Ausstattung (zu DIN 1045-2, 9.6.2)
Dosiereinrichtung (zu DIN 1045-2, 9.6.2.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-2, 9.6.2.2)
(3) Fur die Herstellung von Betonen mit mehr als einem Zusatzmittel muss die Mischanlage Uber
die Einrichtungen zur getrennten Dosierung und Zugabe der Zusatzmittel verfligen.

Nachfolgende Regelung gilt nicht fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

Mischen des Betons (zu DIN 1045-2, 9.8)

(Ergédnzung zu DIN 1045-2, 9.8 (1))

(1) Der Beton ist unter Einhaltung der in der Erstprufung ermittelten beton- und anlagenspezifi-
schen Mindestmischzeiten und des dort gewahlten Mischregimes zu mischen. Die Mindestmisch-
zeiten sind produktionsbegleitend zu dokumentieren. Die Mindestmischzeiten sind regelmaRig
auf entsprechenden Anpassungsbedarf zu Uberprifen. Anpassungen der Mindestmischzeiten
nach unten sind nachzuweisen und dem Auftraggeber mitzuteilen. Die absoluten Mindestmisch-
zeiten geman Abschnitt 9.5 (1b) i) dirfen hierbei nicht unterschritten werden.

Anmerkung: Eine Veranderung der Zusatzmitteldosierung und geanderte Temperaturrandbedin-
gungen koénnen z. B. eine Uberpriifung der beton- und anlagenspezifischen Mindestmischzeiten
durch den Betonhersteller erforderlich machen.

Nachfolgende Regelung gilt nicht flir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

Verfahren der Produktionskontrolle (zu DIN 1045-2, 9.9)

(Ergadnzung zu DIN 1045-2, 9.9 (1))
(1) Die Untersuchung des Wassers auf betonschadliche Bestandteile muss, auer bei Trinkwas-
ser, mindestens halbjahrlich baubegleitend durchgeflihrt werden.

(Ersatz von DIN 1045-2, 9.9 (10b))
(10b) Die in DIN 1045-2, Tabellen 31 und Tabelle 32 vorgesehenen MalRnahmen dirfen nicht
verandert werden.
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Teil 3

3.24

5.3.2

Bauausfuhrung

Anwendungsbereich (zu DIN 1045-3, 1)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 1 (2))
(2) Erganzend ist Anlage 2 zu beachten.

(Erganzung zu DIN 1045-3, 1 (3))

(3) Sofern in der ZTV-W LB 215 oder projektspezifisch nicht anders vereinbart, gelten fiir Bau-
werke und Bauteile der Ausfiihrungsklasse AK-S mindestens alle Regelungen fur die Ausfih-
rungsklasse AK-E.

(Ersatz von DIN 1045-3, 1 (5))
(5) Das Betonbaukonzept nach Anlage 2 ist stets Bestandteil der bautechnischen Unterlagen.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 1)
(12) Die Regelungen nach DBV-3 sind zu beachten.

Begriffe (zu DIN 1045-3, 3)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 3)

Einbaustelle (zu DIN 1045-3, 3.24)

Die Einbaustelle ist der Bereich des Betonbauteils, an dem der Frischbeton eingebaut wird.

Qualitiatssicherung und Uberwachung (zu DIN 1045-3, 5)
Qualitatssicherung (zu DIN 1045-3, 5.3)

Uberwachung (zu DIN 1045-3, 5.3.2)

(Erganzung zu DIN 1045-3, 5.3.2)

(3) Jeder Betonierabschnitt bedarf der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Zuvor sind
MaRe, Schalung, Bewehrung, vorbereitete Arbeitsfugen, Betondeckung, Einbauteile, Lagesiche-
rung sowie Einbaubarkeit des Frischbetons vom Auftragnehmer zu tiberpriifen. Die Uberpriifung
ist in einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll ist dem Auftraggeber vor dem Beginn der Beto-
nage vorzulegen.

(4) Vor der Durchfiihrung von Arbeitsschritten, durch die Teile der Leistung der Priifung und Fest-
stellung entzogen werden, ist dem Auftraggeber rechtzeitig und in Textform Gelegenheit zu ge-
ben, die gemeinsame Feststellung des Zustandes gemal § 4 Abs 10 VOB/B zu verlangen. In
diesem Zusammenhang hat eine bauaufsichtliche Bewehrungsabnahme nach 6ffentlichem Recht
durch den Auftraggeber zu erfolgen.
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5.3.3

5.4

6.2

MaBnahmen und Anforderungen bei Bauausfiihrung und Uberwachung
(zu DIN 1045-3, 5.3.3)

(Ergadnzung zu DIN 1045-3, 5.3.3, Tabelle 2, Zeile 15)
(2) Sofern nicht anders vereinbart, gilt fir die Uberwachung von Wasserbauwerken Uberwa-
chungsklasse 2.

(3) Sofern an der GleichmaRigkeit des Betongefiiges gemaf Teil 3, 9.5 (8) Zweifel bestehen, sind
friihzeitig wahrend der Bauausfiihrung entsprechende Untersuchungen an Bohrkernen aus dem
betrachteten Bauteil gemal BAW-MESB, Abschnitt 4.3, durchzufihren. Anzahl und Entnahme-
stellen der Bohrkerne sind projektspezifisch durch den Auftraggeber festzulegen. Im Hinblick auf
die Vermeidung von Schaden durch die Bohrkernentnahmen ist der Auftragnehmer bei der Wahl
der Entnahmestellen einzubeziehen. Die Bohrkerne sind durch den Auftragnehmer im Beisein
des Auftraggebers zu entnehmen, zu kennzeichnen und im Auftrag des Auftragnehmers durch
ein mit dem Auftraggeber abzustimmendes Labor untersuchen zu lassen. Die Bohrlécher sind
durch den Auftragnehmer fachgerecht zu verschlieRen. Die Proben sind fur etwaige Nachprufun-
gen bis zur abschlieRenden Klarung des Sachverhaltes aufzubewahren.

MaBRnahmen bei Abweichungen (zu DIN 1045-3, 5.4)

(Ersatz von DIN 1045-3, 5.4 (1) a))
(1) a) die Auswirkungen der Abweichung auf die weitere Ausfiihrung sowie die Tragfahigkeit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks;

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 5.4 (3))
(3) Fir Nachbesserungsmafnahmen gilt die ZTV-W LB 219. Die durchzufiihrenden MaRnahmen
sind mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen.

Traggeruste und Schalungen (zu DIN 1045-3, 6)
Allgemeines (zu DIN 1045-3, 6.1)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.1 (5))
(5) Bei massigen Bauteilen sowie bei Stahleinbauteilen, die gleichzeitig als verlorene Schalung
genutzt werden, ist der Schalungsdruck gemaf DIN 19702 zu beriicksichtigen.

(Erganzung zu DIN 1045-3, 6.1 (10))

(10) Beim Nachweis der Schalung darf die gré3te rechnerische Durchbiegung der Schalung und
der stiitzenden Konstruktion unter Beriicksichtigung von planméaRigen Uberhdhungen insgesamt
5 mm nicht Gberschreiten.

Montage von Traggerusten und Schalungen (zu DIN 1045-3, 6.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.2 (2))
(2) Feinmortelaustritte sind zu entfernen, die Instandsetzung von Kiesnestern erfolgt gemaf ZTV-
W LB 219.

(Erganzung zu DIN 1045-3, 6.2 (3))
(3) Neue, unbehandelte Holzschalungen sind vor dem ersten Gebrauch mit Zementschlamme zu
behandeln und anschlief’end zu reinigen.
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6.3

6.4

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.2)

(9) Schalungsanker, die Hohlraume hinterlassen, diirfen bei driickendem Wasser nicht verwendet
werden. Verankerungsldcher sind so zu schlieen, dass auch in diesen Bereichen die geforderten
Bauteileigenschaften vorhanden sind. An sichtbar bleibenden Betonflachen sind Farbe und Ober-
flachenstruktur der Verfillung denen des Bauteils anzugleichen. Verbleibende Ankerteile missen
mindestens 50 mm unter der Betonoberflache enden. Bei driickendem Wasser ist ein Anker mit
mittig angeordneter Wassersperre vorzusehen. Die vorgesehene Ausfihrung ist mit dem Auftrag-
geber abzustimmen.

(10) An den wasser- und luftbertihrten geschalten Flachen muss eine geschlossene und poren-
arme Oberflache vorliegen. Fir die Porigkeitsanforderungen gilt, dass Poren oder Fehlstellen mit
einem Durchmesser von = 30 mm und/oder einer Tiefe von = 10 mm nicht zulassig sind.

(11) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, muss die Schalungshaut sau-
gend oder schwach saugend gemaf DBV-2, Tabelle 4, sein.

Nachfolgende Regelung gilt nicht fiir Bauwerke nach Teil 1000, Tabelle 1, Zeile 6b:

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.2)

(12) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, sind fiir Schalflachen von was-
serberthrten Bauteilen in den Expositionsklassen XF3, XF4 und XM2 sowie fur Schalflachen von
Bauteilen in der Expositionsklasse XA2 und geneigte Flachen mit Deckelschalung wasserabfiih-
rende Schalungsbahnen (CPF) zu verwenden. Die Schalungsbahnen diirfen maximal dreimal
eingesetzt werden, sofern die Kriterien gemaf 6.2 (10) eingehalten werden.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.2)

(13) Schalbretter missen scharfkantig, unbeschadigt und fiir ebene Flachen mindestens 8 cm
breit sein sowie mindestens der Sortierklasse S 10 (nach DIN 4074-1) entsprechen. Ungehobelte
Bretter miissen mindestens 24 mm, gehobelte mindestens 22 mm dick sein.

(14) Der Versatz der StoéRe von Schalungselementen sowie zwischen Erstbetonoberflache und
Zweitbetonoberflache darf 5 mm nicht Uberschreiten. Die Héhe der verbleibenden Grate in der
Betonoberflache darf nicht gréRer als 5 mm sein.

(15) Der Auftragnehmer hat mit dem Auftraggeber rechtzeitig einen Schalungsmusterplan abzu-
stimmen. Anordnung und Ausbildung der Schalung, der Schalungsanker und Konenverschlisse
(z. B. Richtung der Schalbretter, StéRRe, StolRdichtungen, Schalungsklappen und -6ffnungen) so-
wie aller sonstigen Verankerungsstellen (z. B. fir Klettergeriste) sind schematisch darzustellen.
Die Schalhaut ist so auszubilden, dass ein geordnetes Schalbild entsteht. Schalungen mit Schal-
haut unterschiedlicher Hersteller diirfen nicht gemeinsam innerhalb eines Bauteils verwendet
werden.

Trennmittel (zu DIN 1045-3, 6.3)

(Erganzung zu DIN 1045-3, 6.3 (3))

(3) Trennmittel fir wasserbenetzte und erdberihrte Flachen missen nach DE-UZ 178 biologisch
gut abbaubar sein. Zur Vermeidung von Pilz- und Schimmelbildung sind biologisch abbaubare
Trennmittel far wahrend der Nutzung trockene Innenrdume nicht zugelassen.

Einbauteile (zu DIN 1045-3, 6.4)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.4 (1d))
(1d) Im Bereich der Betoneinbindung muss am Einbauteil mindestens bis in die Tiefe der gefor-
derten Betondeckung ein geeigneter Korrosionsschutz appliziert sein.
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6.5

71

7.2

7.3

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.4)
(2) An den Randern der Einbauteile sind Vorkehrungen fir die hinreichende Dichtung der Scha-
lung und gegen eine Beschadigung des Korrosionsschutzes zu treffen.

(3) Soweit von Dritten vor dem Betonieren Einbauteile eingebaut worden sind, hat sich der Auf-
tragnehmer vor dem Betonieren von der ordnungsgemafRen Befestigung dieser Einbauteile zu
Uberzeugen.

(4) Zur Vermeidung von Roststreifen auf den Betonoberflachen sind unbehandelte an der Beton-
oberflache liegende Stahlbauteile bis zum Konservieren mit geeigneten Mitteln zu schiitzen.

(5) Zwischen Betonoberflache und Einbauteil ist ein Versatz von mehr als 3 mm nicht zulassig.

(6) Muster von Dehnfugenbandern, ggf. auch der Werksverbindung, Priifzeugnisse (Abnahme-
prufzeugnis A nach DIN 7865-5 mit Prifungen nach DIN 7865-2, Tabelle 1, 6.2 bis 6.8, objekt-
spezifisch gegebenenfalls 6.9 bis 6.12) und Angaben iber die Materialzusammensetzung mit der
Angabe des Basis-Polymers nach DIN 7865-3, sind dem Auftraggeber fiir eine Kontrollprifung 6
Wochen vor dem Einbau vorzulegen und mit ihm abzustimmen. Fir jeden nach DIN 7865-1 ver-
wendeten Fugenbandtyp ist fiir die Kontrollpriifung eine Uberlédnge von 0,4 m einzuplanen. Die
Probenahme fiir Kontrollpriifungen muss im Beisein des Auftraggebers erfolgen und ist vom Auf-
tragnehmer zu dokumentieren. Fir die Verbindung von Fugenbandern gilt DIN 18197. Baustel-
lendokumentationen nach DIN 18197, Anhang B, sowie Prufprotokolle nach DIN 18197,
Anhang E, sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Entfernung von Traggerust und Schalung (zu DIN 1045-3, 6.5)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 6.5)

(6) Bei Verwendung von Streckmetall ist dieses vor dem Einbau des Betons des nachsten Beto-
nierabschnittes komplett aus der Arbeitsfuge zu entfernen. Die Arbeitsfuge ist anschlielend der-
art vorzubehandeln, dass sie den Anforderungen gemaf Abschnitt 9.3 (2) fir nicht geschalte
Arbeitsfugen genugt.

Bewehren (zu DIN 1045-3, 7)
Allgemeines (zu DIN 1045-3, 7.1)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 7.1 (3))
(3) Herkunft und Gute des Betonstahls sind vom Auftragnehmer 4 Wochen vor dem Einbau nach-
zuweisen.

Schneiden, Biegen und SchweilRen der Bewehrung (zu DIN 1045-3,
7.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 7.2 (4))
(4) Das Schweilten von Betonstahl ist nur in begriindeten Ausnahmefallen und nur in Abstimmung
mit dem Auftraggeber zulassig.

Einbau der Bewehrung (zu DIN 1045-3, 7.3)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 7.3 (4))

(4) Die gemaf’ DIN EN 1992-1-1/NA 2.8.2 (3) auf den Bewehrungsplanen dargestellten Betonier-
6ffnungen und Ruttelgassen sind im Hinblick auf die vorgesehene Betontechnologie, den Beton-
einbau und das Verdichten durch den Auftragnehmer zu lberprifen, erforderliche Anpassungen
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9.2

sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Rittelgassen und Betonierdffnungen sind in der Ort-
lichkeit zu kennzeichnen. DBV-3, Abschnitt 2.2, ist zu beachten.

(Ersatz von DIN 1045-3, 7.3 (5))

(5) Die Bewehrung muss so befestigt und gesichert sein, dass ihre endglltige Lage im fertigen
Bauteil innerhalb der in diesem Dokument vorgegebenen Toleranzen bleibt. Die Lagesicherung
der Bewehrung hat grundsatzlich mit Bindedraht zu erfolgen.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 7.3 (7))

(7) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, sind 4 Abstandhalter je Quad-
ratmeter einzubauen. Abstandhalter zu den angrenzenden Flachen (z. B. Schalung, Unterbeton,
Baugrubenverbau) miissen aus zementgebundenem Mortel oder Beton bestehen. lhre Eigen-
schaften missen mindestens denen des umgebenden Betons entsprechen. Linienhafte Ab-
standshalter mussen versetzt angeordnet werden.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 7.3)
(11) S-Haken dirfen nur in Verbindung mit Abstandbligeln verwendet werden.

(12) Die Bewehrung muss durch geeignete Vorrichtungen unterstiitzt sein, die fur die erforderli-
chen Arbeitsvorgange zu dimensionieren sind. Die sichere Lage der Bewehrung ist statisch nach-
zuweisen.

Betonieren (zu DIN 1045-3, 9)
Allgemeines (zu DIN 1045-3, 9.1)

(Erganzung zu DIN 1045-3, 9.1 (2))
(2) Der Frischbeton an der Einbaustelle und der erhartete Beton im Bauteil missen die Eigen-
schaften aufweisen, die in Leistungsbeschreibung und Erstpriifung festgelegt sind.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.1)
(4) Bei wand- oder pfeilerartigen Bauteilen mit Dicken < 0,3 m oder bei sehr stark bewehrten
Bauteilen ist eine Anschlussmischung mit Grof3tkorn < 16 mm vorzusehen, siehe Teil 2, 6.2.2 k).

(5) Unmittelbar vor Beginn und wahrend des Betonierens sind Schalungen und ihre Verankerun-
gen vom Auftragnehmer auf ihre Funktionsfahigkeit zu kontrollieren.

(6) In Arbeitsfugen ist die Verwendung von Oberflachenverzdgerern nicht zulassig.

(7) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass bei Ausfall von Mischwerken die vorgesehene
Betonierleistung aufrechterhalten wird.

Vorbereitende Arbeiten (zu DIN 1045-3, 9.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.2 (3))

(3) Unter Beachtung des Betonbaukonzeptes ist durch den Auftragnehmer spatestens 3 Arbeits-
tage vor jedem Betonieren dem Auftraggeber ein Betonierplan zur Abstimmung vorzulegen. Der
Betonierplan muss mindestens die Informationen gemaf Anlage 4 enthalten. Der Einbau- und
Verdichtungsvorgang des Betons ist handnah zu beobachten. Bei Erfordernis sind hierzu ent-
sprechende MalRhahmen wie beispielsweise verschlielbare Schalungsoffnungen und Beleuch-
tungseinrichtungen vorzusehen.
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9.3 Arbeiten vor dem Betonieren (zu DIN 1045-3, 9.3)

(Erganzung zu DIN 1045-3, 9.3 (1))

(1) Die Anordnung der Arbeitsfugen (einschlieRlich aller Dichtelemente) ist vom Auftragnehmer
hinsichtlich des von ihm vorgesehenen Bauablaufs zu Gberpriifen. Bei Anderungen sind die Aus-
wirkungen auf die Planung gemaR Teil 1, 9.1 (4) zu berlcksichtigen. Fur die Verlegung von In-
jektionsschlauchsystemen ist DBV-4, Abschnitte 2.4 und 2.5 sinngemaR zu beachten. Die Injek-
tionsschlauche als Sekundardichtung sind immer zu verpressen, ein méglichst spater Verpress-
zeitpunkt ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Injektionsschlauche als Redundanzdichtung
sind nach Abstimmung mit dem Auftraggeber bei Bedarf zu verpressen. Sofern in der Leistungs-
beschreibung nicht anders vereinbart, sind die Injektionsschlauche mit Zementsuspension zu ver-
pressen. PUR sind nur bei starkem Wasserzutritt und vorheriger Abstimmung mit dem Auftrag-
geber zulassig. Acrylatgele sind als Fllstoffe nicht zulassig.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.3 (2))

(2) Zur Erzielung eines ausreichenden Verbundes ist das Grobkorngeriist des Betons in den An-

schlussflachen frei zu legen. Rauigkeit und Oberflachenbeschaffenheit

— von nicht geschalten Arbeitsfugen missen im gesamten Arbeitsfugenbereich einschliel3lich
der spateren Betontberdeckung unmittelbar vor dem Betoneinbau den Anforderungen der
Kategorie ,verzahnt‘ gemaf DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.5 (2), gentigen. Die Zuordnung
zur Kategorie ,verzahnt* bedingt eine mittlere Rautiefe nach dem Sandflachenverfahren von
Kaufmann Rt = 3,0 mm bzw. eine maximale Profilkuppenhéhe Rp = 2,2 mm bzw. mindes-
tens 6 mm Freilegen der Gesteinskdrnung bei Verwendung einer Gesteinskdrnung mit dg =
16 mm.

— von geschalten Arbeitsfugen missen im gesamten Arbeitsfugenbereich einschlief3lich der
spateren Betonlberdeckung unmittelbar vor dem Betoneinbau den Anforderungen der Ka-
tegorie ,rau” gemaf DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.5 (2), genlgen. Die Zuordnung zur Ka-
tegorie ,rau” bedingt eine mittlere Rautiefe nach dem Sandflachenverfahren von Kaufmann
Rt = 1,5 mm bzw. eine maximale Profilkuppenhdhe Rp = 1,1 mm bzw. mindestens 3 mm
Freilegen der Gesteinskérnungen.

Der Beginn der Arbeitsfugenvorbereitung zur Erzielung der festgelegten Anforderungen darf
erst ab einer Druckfestigkeit des Betons von mindestens 5 N/mm? erfolgen.

(Ersatz von DIN 1045-3, 9.3 (8), 1. Spiegelstrich)
(8) — Bei Bauteilen mit kleinsten Abmessungen < 0,8 m darf die Frischbetontemperatur an der
Einbaustelle maximal 30 °C, bei Planiebetonen maximal 25 °C betragen.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.3 (9))

(9) Fur massige Bauteile sowie fiir flaichenhaft gezwangte nicht massige Bauteile gilt:

—  Frischbeton mit einer Temperatur an der Einbaustelle von > 25 °C darf nicht eingebaut wer-
den.

9.4 Annahme und Entladen von Frischbeton auf der Baustelle (zu DIN
1045-3, 9.4)

(Ersatz von DIN 1045-3, 9.4 (2))

(2) Fahrmischer oder Fahrzeuge mit Rihrwerk miissen spatestens 90 Minuten, Fahrzeuge ohne
Mischer oder Ruhrwerk fur die Beférderung von Beton steifer Konsistenz spatestens 45 Minuten
nach der ersten Wasserzugabe zum Zement vollstandig entladen sein. Malnahmen zur Sicher-
stellung sind im Betonbaukonzept festzulegen.
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9.5

9.6

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.4)

(5) An der Ubergabe- und Einbaustelle sind Priifungen gemaR Tabelle B.1neu durchzufiihren.
Ergeben die Prifungen nach Tabelle B.1neu am Frischbeton nicht ausreichende Werte, so ist
der Beton dieser Anlieferung abzulehnen bzw. darf nicht eingebaut werden.

Fordern, Einbringen und Verdichten (zu DIN 1045-3, 9.5)

(Ersatz von DIN 1045-3, 9.5 (7))
(7) Die Art und Intensitat der Verdichtung sind auf die Konsistenz und ggf. besondere Frischbe-
toneigenschaften (z. B. Luftporengehalt, Entmischungssensibilitat) abzustellen.

Anmerkung: siehe beispielsweise BAW-MESB

(Erganzung zu DIN 1045-3, 9.5 (8))

(8) Das Geflige des erharteten Betons im Bauteil muss weitgehend gleichmaRig sein. Diese An-
forderung wird erfillt, wenn die Bewertungskriterien gemall BAW-MESB, Abschnitt 4.3.5, einge-
halten sind.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.5)

(18) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass auch bei Ausfallen (z. B.: beim Transport vom
Mischwerk zur Baustelle oder beim Fordern vom Lieferfahrzeug zur Einbaustelle oder beim Ein-
bringen oder beim Verdichten) eine anforderungsgerechte Fertigstellung des jeweiligen Betonier-
abschnitts sichergestellt ist. Bei Verwendung von Betonpumpen muss fiir den Ausfall einer Be-
tonpumpe eine Ersatzpumpe gleicher Leistungsfahigkeit innerhalb von 30 Minuten eingesetzt
werden kdnnen.

(19) Der Beton ist in gleich dicken waagerechten Lagen frisch-in-frisch einzubringen; die Dicke
der einzelnen Lage darf in der Regel 0,5 m nicht Uberschreiten.

(20) AuBenrdttler sind nur bei gleichzeitiger Verwendung mit Innenrittlern zulassig.

(21) Wahrend der Betonierarbeiten muss ein Vertreter des Auftragnehmers mit nachgewiesener
erweiterter betontechnologischer Ausbildung (sog. E-Schein) auf der Baustelle anwesend sein
und den Betoneinbau begleiten.

(22) Horizontale oder flach geneigte Oberflachen von Bauteilen sind, soweit mdglich, mit Ruttel-
bohlen abzuziehen.

(23) Vor der Oberflachenbehandlung ist der Beton jeweils nachzuverdichten.

(24) Beim Einbau von Planiebeton in der Ausflihrungsvariante ,frisch-in-frisch“ nach ZTV-W LB
215, Teil 1, 9.1 (5) ist durch geeignete Mal3nahmen sicherzustellen, dass sich der Planiebeton
der obersten 0,2 m mit dem Beton unterhalb des Planiebetons nicht vermischt.

Nachbehandlung und Schutz (zu DIN 1045-3, 9.6)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.6 (4))
(4) Unmittelbar nach der Betonage ist die Oberflache der Arbeitsfugen gemaR Tabelle 3 nachzu-
behandeln.

(Ersatz von DIN 1045-3, 9.6 (7) bis (16))

(7) Fur die Ermittlung der Nachbehandlungsdauer gilt Tabelle 3. Eine weitere Nachbehandlung
Uber die Mindestdauer des Belassens in der Schalung gemaf Tabelle 3 hinaus ist nicht erforder-
lich

— bei Einsatz von wasserabflihrenden Schalungsbahnen
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— bei geschalten Betonflachen, die ausschliel3lich den Expositionsklassen XC1 oder XC2 aus-
gesetzt sind, und die nach Fertigstellung des Bauteils mit Erde bedeckt werden.

Tabelle 3: Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton

Festigkeitsentwicklung des Betons ©
r= fcm,2/fcm,x (X =28, 56, 91)

r>0,50 r>0,30 r>0,15 r<0,15
(schnell) (mittel) (langsam) (sehr langsam)

Mindestdauer der Gesamtnachbehandlung in Tagen 2 ). 4
4 | 10 | 14 | 21

Davon Mindestdauer des Belassens in der Schalung
bei geschalten Betonoberflachen b)

2 | 5 | 7 | 10

a) Bei mehr als 5 h Verarbeitbarkeitszeit ist die Nachbehandlungsdauer angemessen zu verlangern.

b Bei Temperaturen unter 5 °C ist die Nachbehandlungsdauer um die Zeit zu verlangern, wahrend der die Temperatur
unter 5 °C lag.

° Die Festigkeitsentwicklung des Betons wird durch das Verhaltnis der Mittelwerte der Druckfestigkeiten fem 2/fomx (X =
28, 56, 91) beschrieben, das bei der Erstprifung ermittelt wurde.

9 Fir Betonoberflachen, die einem Verschleilt entsprechend den Expositionsklassen XM2 und XM3 ausgesetzt sind,
ist die Mindestdauer der Gesamtnachbehandlung zu verdoppeln. Der Maximalwert der Mindestdauer betragt 30
Tage.

(Ersatz von DIN 1045-3, 9.6 (17))

(17) Nachbehandlungsmittel sind nicht zugelassen

— in Arbeitsfugen,

— bei Oberflachen, die weiterbehandelt werden sollen,

— bei Oberflachen, an denen ein Verbund zu anderen Baustoffen erforderlich ist,

— bei Oberflachen mit Anforderungen an das Aussehen (Sichtbeton und andere Sichtflachen),
— bei wasserberihrten Oberflachen,

— bei Oberflachen in Innenraumen.

Das Aufbringen von Nachbehandlungsmitteln im Sprihverfahren ist nicht zuldssig. Die Anwen-
dung von Nachbehandlungsmitteln auf den restlichen Betonoberflachen ist mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Die Eignung der Nachbehandlungsmittel und ihre Vertraglichkeit mit dem Unter-
grund (Trennmittel) missen nachgewiesen werden.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.6 (20))

(20) Bei massigen wandartigen oder vergleichbaren Bauteilen darf die Summe aus Frischbeton-
temperatur Tgeton Und der adiabatischen Temperaturerh6hung ATadiav,7d (siehe Teil 2, 5.2.9 (5))
des Betons 68 °C nicht Uberschreiten. Bei massigen Sohlen oder vergleichbaren Bauteilen darf
die Summe 61 °C nicht Uberschreiten.

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9.6 (22))

(22) Bei Planiebeton darf eine Warmedammung der Bauteiloberflachen, sofern die Gefahr des
Durchfrierens des Betons ausgeschlossen werden kann, bei der Ausfiihrungsvariante ,frisch-auf-
fest” nicht vorgenommen werden. Die Planieoberseite ist bei beiden Ausflihrungsvarianten un-
mittelbar nach Abschluss des Betonierens vor Verdunstung zu schitzen. Zur Verringerung der
Aufwarmung infolge Sonneneinstrahlung ist die Planieoberflache mit einer hellen bzw. reflektie-
renden Folie abzudecken.

(Erganzung zu DIN 1045-3, 9.6)
(23) Bei einer Tagesmitteltemperatur < 10 °C ist bei einer Differenz zwischen Frischbetontempe-
ratur und Umgebungstemperatur von > 10 Kin den ersten drei Tagen sowie immer bei der Gefahr
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9.9

11

11.1

11.4

von Frosteinwirkung auf die Bauteiloberflache eine thermische Nachbehandlung der freien Ober-
flachen erforderlich. Die Dauer der thermischen Nachbehandlung ist analog der Mindestschalzei-
ten gemaR Tabelle 3 zu wahlen.

Uberpriifung der ausgefiihrten Leistung (zu DIN 1045-3, 9.9)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 9)

(1) Die erhartete Betonoberflache muss eine Oberflachenzugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm?
aufweisen. Sofern an der Einhaltung dieser Anforderung Zweifel bestehen, sind entsprechende
Prifungen durch den Auftragnehmer im Beisein des Auftraggebers durchzufiihren. Ort und An-
zahl der Prufungen sind durch den Auftraggeber festzulegen.

Maftoleranzen (zu DIN 1045-3, 11)
Allgemeines (zu DIN 1045-3, 11.1)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, 11.1 (5))

(5) Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart, gelten fiir die Ebenheitstoleran-

zen folgende Anforderungen:

— Die Ebenheitsabweichung der Oberseite von Schleusen- und Wehrsohlen muss DIN 18202,
Tabelle 3, Zeile 1, entsprechen.

— Die Ebenheitsabweichung von Verkehrsflachen (z. B. Schleusenplanie, Betriebsraume,
Kaje) muss DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, entsprechen.

— Die Ebenheitsabweichung von vertikalen Flachen und Unterseiten von Decken muss DIN
18202, Tabelle 3, Zeile 6, entsprechen.

Querschnittsabweichungen (zu DIN 1045-3, 11.4)

(Erganzung zu DIN 1045-3, 11.4)
(4) Die Betondeckung am fertigen Bauteil von geschalten und freien Bauteiloberflachen darf das
Nennmalf cnom h6chstens um 20 mm Uberschreiten.

Anhang B Prufungen fur die maBgebenden Frisch- und Festbetoneigen-

B.1

schaften (zu DIN 1045-3, Anhang B)
Allgemeines (zu DIN 1045-3, B.1)

(Ersatz von DIN 1045-3, Anhang B.1 (2))

(2) Fur Beton nach Eigenschaften sind bei Verwendung von Transportbeton und Baustellenbeton,
der mit Transportbetonfahrzeugen beférdert wird, die ergdnzenden Prifungen nach Tabelle
B.1neu, Spalten 6 und 7 durchzufiihren. Flr Transportbeton und Baustellenbeton, der auf andere
Weise beférdert wird, sind Regelungen, die ein vergleichbares Qualitatsniveau sicherstellen, zu
treffen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

(Ergénzung DIN 1045-3, Anhang B.1)
(4) Das Prinzip der Betonfamilien darf nicht angewendet werden.
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Tabelle B.1neu:

Umfang und Haufigkeit ergdnzender Prifungen bei Beton nach Eigenschaften

1 2 3 4 | 5 6 | 7
Haufigkeit fir Uber- , .
Erganzende Prifun
Gegenstand | Priifverfahren | Anforderung | Wachungsklasse 2 2
UK1 | Uk2 Ubergabestelle | Einbaustelle
Frisch9- und Festbetoneigenschaften
. Ubereinstim- .
1 | Lieferschein Aug(-;‘[r;fsucnheln- mung mit ZTV- Jedeszl_elﬁferfahr- - -
pruiung W LB 215 9

Augenschein-

1)

1) 1)

jedes Lieferfahrzeug

prifung
LP-Beton: LP-Beton:
jedes Lieferfahrzeug | die ersten 10 Lieferfahr-
zeuge, danach jedes 10.
2 | Konsistenz? wie festaeleat in Lieferfahrzeug und in
DIN EN 12350 geleg 1) 1) Beton ohne LP: Zweifelsfallen
ZTV-W LB 215 . .
die ersten finf und
bei jedem folgenden Beton ohne LP:
funften Lieferfahr-  |bei Betonierbeginn und in
zeug Zweifelsfallen
. ) wie festgelegt in
Frischbe- | 1o eratur- | ZTV-W LB 215, bei Frischbetonprii- |, . . .
3 | tontempe- Teil 3.9.3 (8 1) 1) p bei Frischbetonprifungen
ratur messung eil 3, 9.3 (8) ungen
und 9.3 (9)

Frisch- auch bei Normalbeton
betonroh- DIN EN auch fir Normalbe- | bei der Bestimmung des
dichte von .. |in Anlehnung an ton bei der Bestim- | Luftgehaltes mit dem LP-

4 ; 12350-6 mit . M 1) 1)
Leicht- und die Erstpriifung mung des w/z-Wer- | Topf und der Herstellung
dem LP-Topf e .
Schwer- tes von Probekdrpern und in
beton Zweifelsfallen
wie festgelegt in
ZTV-W LB 215,
Teil 2, 5.4.3 fur . .
Luftgehalt DINEN  |die Einbaustelle . . die ersten 10 Lieferfahr-
. jedes Lieferfahr- zeuge, danach jedes 10.
5a) von 12350-7, Ab- und geman 1) 1) zeug Lieferfahrzeug und in
LP-Beton schnitt 6 ZTV-W LB 215, Zweifelsfallen @
Teil 2, 9.5 (1a)
an der Uberga-
bestelle
W festglet e i und. | B Seonieregin und
5b)| hohlkugel- ASTM C173 | in der Erstpri- - - . > .
den funften Liefer- |rend der Betonage und in
gehalt fung . -
fahrzeug Zweifelsfallen
Augenschein- | homogenes Er- 1) 1) ) )
prufung scheinungsbild
C_S'Ie_ich-. Stichproben
6 | maBigkeit Veraleich von |Mussen die glei-
des Betons Ei egnschaften chen Eigen- 1 1 ) )
9 schaften aufwei-
sen

ZTV-W LB 215 Ausgabe 2025

Seite 36 von 41




1 2 3 4 | 5 6 7
) Haufigkeit far Uber- Ergénzende Priifung
Gegenstand | Priifverfahren | Anforderung wachungsklasse
UK1 UK2 Ubergabestelle Einbaustelle
wie festgelegt
;| Druck- DIN EN m';‘iirr‘itg‘igﬁh' " " nach ZTV-W LB 215, Teil
. . b) _ - .
festigkeit 12390-3 nach DIN 1045- 3, Abschnitt B.2
3, Abschnitt B.2
die ersten beiden
zrvwie gl
8a| w/z-Wert 215, Teil 2, wie festgelegt - - dem folgend J10 -
5.4.2 (4) em folgenden 10.
o Lieferfahrzeug und
in Zweifelsfallen
1 Probe flir hochstens
300 m?® oder 3 Betonier-
. wie festgelegt in tage; die Anforderung mit
8b V\clj?.isifflg ?2”3“9%[‘:3 ZTV-W LB 215, - - - der grofiten Anzahl der
9 Teil 2,5.5.3 (1) Proben ist mafigebend,
Probenentnahme in An-
lehnung an B.2 (4)
8c Frostwider- | BAW-MFB, CIF- ) ) ) 1 Prifserie wahrend der
stand XF3 Test Bauzeit
Frost-
8d Tausalz- |BAW-MFB, CDF } ) } 1 Prifserie wahrend der
Widerstand Test Bauzeit
XF4
. in Zweifelsfallen Bohr-
8e Betor)gefuge BAW-MESB BAW-MESB - - - kernentnahme am Bau-
Entmischung 4.3.5

teil geman 5.3.3 (3)

Technische Einrichtungen

9 Verdichtungs-| Funktionskon- | einwandfreies 1) 1) ) )
gerate trolle Arbeiten
10 Mess- und | Funktionskon- '\a/luessrselc;r;eat(ije_ 1) 1) ) )
Laborgerate trolle 9 9

keit

1) wie in DIN 1045-3, Tabelle B.1
3 in Abhangigkeit vom gewahlten Priifverfahren
® Fir die Herstellung, Lagerung und Prifung der Probekérper gilt DIN 1045-2:2023-08, 5.5.1.2.
9 bei jedem Betonierabschnitt, jeder Betonsorte und jedem Lieferwerk

B.2

(Ersatz DIN 1045-3, Anhang B.2, Anmerkung 1)
Anmerkung 1: Betone mit gleichen Ausgangsstoffen, gleichem w/z-Wert (gegebenenfalls unter
Anrechnung von Zusatzstoffen) und unter Beachtung der zulassigen Toleranzen fiir das Dosieren
der Ausgangsstoffe, aber anderem Groftkorn oder anderer Konsistenz gelten nicht als ein Beton.

(Ersatz DIN 1045-3, Anhang B.2, (7))
(7) Wenn der Nachweis nach DIN 1045-3, B.2, Absatz (6) nicht erbracht werden kann, ist der
Auftraggeber unverziglich zu informieren. Geeignete, mit dem Auftraggeber auf den Einzelfall
abgestimmte MalRnahmen sind durch den Auftragnehmer zu ergreifen. Es darf dann eine Beur-
teilung der Betondruckfestigkeit am Bauwerk oder an Bauwerksteilen nach DIN EN 13791 in
Kombination mit DIN EN 13791/A20 erfolgen. Die Anwendung zerstérungsfreier Prifverfahren
(z. B. Rickprallhammer) ist dabei nicht zulassig.

ZTV-W LB 215 Ausgabe 2025
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Anhang C Uberwachungsklasse 2 — Uberwachung des Einbaus von Beton
durch das Bauunternehmen (Eigentiberwachung) (zu DIN 1045-3,
Anhang C)

C.2 Aufzeichnungen (zu DIN 1045-3, C.2)

(Ergénzung zu DIN 1045-3, Anhang C.2 (2))

(2) Nach Abschluss der Betonarbeiten oder auf besondere Anforderung ist dem Auftraggeber
zeitnah eine Zusammenstellung und Auswertung, einschlief3lich Statistik, der durchgefiihrten Pri-
fungen zu Ubergeben.

(Ergénzung DIN 1045-3, Anhang C.2)
(3) Die Fuhrung aller Unterlagen muss getrennt nach Betonen erfolgen.
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Teil 4 Betonfertigteile — Allgemeine Regeln

Die Anforderungen an Fertigteile sind projektspezifisch festzulegen. Hierbei sind die Anforderun-
gen der ZTV-W LB 215 sinngemal zu beachten.
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Zusammenstellung der zitierten Regelwerke und Dokumente

ASTM C-173/ C-173M

BAW-MAB

BAW-MATB

BAW-MBM

BAW-MDCC

BAW-MESB

BAW-MFB
BAW-MRZ

BAW-MZB
BMVI-AKR

DAfStb-RL MB
DAfStb-RL AKR
DAfStb-RL VZB
DBC

DBV-1

DBV-2

DBV-3

DBV-4

DE-ZU 178

DIN 1045-2
DIN 1045-3
DIN 488-1
DIN 1164-10

DIN 4074-1
DIN 7865-1:2022-08

ZTV-W LB 215 Ausgabe 2025

Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric
Method

Merkblatt Abdichtung von Bewegungsfugen (MAB), Bundesanstalt fir Wasserbau,
Karlsruhe

Merkblatt Bestimmung der adiabatischen Temperaturerhéhung von Beton (MATB),
Bundesanstalt fir Wasserbau, Karlsruhe

Merkblatt Bau und Instandsetzung massiver Wasserbauwerke im Meerwasserbe-
reich (MBM), Bundesanstalt fir Wasserbau, Karlsruhe

Merkblatt Dauerhaftigkeitsbemessung und -bewertung von Stahlbetonbauwerken
bei Carbonatisierung und Chlorideinwirkung (MDCC), Bundesanstalt fir Wasser-
bau, Karlsruhe

Merkblatt Entmischungssensibilitdt von Beton (MESB), Bundesanstalt fur Wasser-
bau, Karlsruhe

Merkblatt Frostprifung von Beton (MFB), Bundesanstalt fur Wasserbau, Karlsruhe

Merkblatt Rissbreitenbegrenzung fiir Zwang in massiven Wasserbauwerken
(MRZ), Bundesanstalt fir Wasserbau, Karlsruhe

Merkblatt Zweitbeton (MZB), Bundesanstalt fir Wasserbau, Karlsruhe

Erlass des BMVI, Abtlg. WS zu: DAfStb-RL AKR, DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende
Maflnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)” in der
jeweils neuesten Fassung, zum Zeitpunkt der Herausgabe der ZTV-W LB 215,
2025: WS 12/5257.6/2, Bonn, 19.06.2015

Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton*

Richtlinie ,Vorbeugende Malinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton*
Richtlinie fiir Beton mit verlangerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzogerter Beton)
Informationsschrift Herstellen von LP-Beton der Deutschen Bauchemie e.V.
DBV-Merkblatt ,Besondere Verfahren zur Priifung von Frischbeton®
DBV/VDZ-Merkblatt ,Sichtbeton®

DBV-Merkblatt ,Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton®

DBV-Merkblatt ,Injektionsschlauchsysteme und quellféahige Einlagen fiir Arbeitsfu-

gen

Biologisch abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikflissigkeiten — DE-ZU 178. RAL
gGmbH, Bonn

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Teil 3: Bauausflihrung
Betonstahl: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen

Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 10: Zusammensetzung, Anforderun-
gen, Ubereinstimmungsnachweis

Sortierung von Holz nach der Tragféhigkeit — Teil 1: Nadelholz

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und
MaRe
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DIN 7865-2:2022-08

DIN 7865-3:2020-08

DIN 7865-5:2022-08

DIN 18197:2018-01
DIN 18202
DIN 18218
DIN 18331

DIN 19700-13
DIN 19702

DIN EN 196-8
DIN EN 196-11

DIN EN 197-1

DIN EN 1097-1

DIN EN 1097-6

DIN EN 1990
DIN EN 1992-1-1+NA

DIN EN 12390-3
DIN EN 12390-7
DIN EN 12390-8
DIN EN 12390-13

DIN EN 12620
DIN EN ISO 17660
FGSV-818
ZTV-ING

ZTV-W LB 219

ZTV-W LB 215 Ausgabe 2025

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2: Werkstoffan-
forderung und Priifung

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 3: Verwen-
dungsbereich

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 5: Konformitats-
bewertung

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbandern
Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen

Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) — Betonarbeiten

Stauanlagen - Teil 13: Staustufen

Massivbauwerke im Wasserbau — Tragfahigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dau-
erhaftigkeit

Prifverfahren fur Zement — Teil 8: Hydratationswarme, Lésungsverfahren

Prifverfahren fir Zement — Teil 11: Hydratationswarme - Isotherme Warmefluss-
kalorimetrie-Verfahren; Deutsche Fassung EN 196-11:2018

Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement

Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskor-
nungen — Teil 1: Bestimmung des Widerstands gegen Verschleilt (Micro-Deval)

Prifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskor-
nungen — Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

Grundlagen der Tragwerksplanung, einschlief3lich Nationaler Anhang

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken, Teil 1-
1, Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau, einschlief3lich Na-
tionaler Anhang

Prifung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekorpern
Prifung von Festbeton - Teil 7: Dichte von Festbeton
Prifung von Festbeton - Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

Prifung von Festbeton - Teil 13: Bestimmung des Elastizitdtsmoduls unter Druck-
belastung (Sekantenmodul)

Gesteinskoérnungen fir Beton; Deutsche Fassung EN 12620

Schweilden - Schweillen von Betonstahl

Merkblatt fir die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau fir die Instandsetzung
der Betonbauteile von Wasserbauwerken (Leistungsbereich 219)
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Anlage 1: Wasserbauspezifische Beispiele fur Expositionsklassen

(Ergénzung zu DIN EN 1992-1-1, Tabelle 4.1 sowie zu DIN 1045-2, 4.1, Tabelle 1)

Klassenbezeichnung

Beschreibung der Umgebung

Erganzende wasserbauspezifische Beispiele
fur die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ)

1 Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

X0

Bauteile ohne Bewehrung oder ein-
gebettetes Metall in nicht betonan-
greifender Umgebung

Unbewehrter Kernbeton bei zonierter Bauweise

2 Bewehrungskorrosion, ausgelést durch Karbonatisieru

ng

trocken oder standig nass

Sohlen von Schleusenkammern, Sparbecken oder Weh-

XC1 ren, Schleusenkammerwande unterhalb UW, hydrauli-
sche Fiill- und Entleersysteme
XC2 nass, selten trocken Schleusenkammerwéande im Bereich zwischen UW und
OW (sinngemaf Sparbeckenwande)
mafige Feuchte Nicht frei bewitterte Flachen (AulRenluft, vor Nieder-
XC3 .
schlag geschiitzt)
wechselnd nass und trocken Freibord von Schleusenkammer- oder Sparbeckenwan-
XC4 den, Wehrpfeiler oberhalb NW, freibewitterte AuRenfla-

chen, Kajen

3 Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser

XD1 mafige Feuchte Wehrpfeiler im Sprithnebelbereich von StralRenbriicken

XD22 nass, selten trocken Gewasser mit Chloridbelastung (z. B. durch Industrieein-
leitung)

XD32 wechselnd nass und trocken Planien von Schleusen, Verkehrsflachen (z. B. Um-

schlagkajen von Binnenhafen), Treppen an Wehrpfeilern

4 Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser

salzhaltige Luft, aber kein unmittel-

Aulenbauteile in Kiistennahe

Sprihnebelbereiche

XS1 barer Kontakt mit Meerwasser
unter Wasser Sohlen von Schleusenkammern, Sparbecken oder Weh-
XS2 ren, Schleusenkammerwande unterhalb UW (z. B.
MTnw), hydraulische Full- und Entleersysteme
XS3 Tidebereiche, Spritzwasser- und Kajen, Molen und Schleusenkammerwande im Bereich

zwischen UW und OW (z. B. MThw und MThw)

5 Frostangriff mit und

ohne Taumittel/Meerwasser

mafige Wassersattigung mit SUR-

Freibord von Sparbeckenwanden, Wehrpfeiler oberhalb

XF1 wasser ohne Taumittel HW
XF2 mafige Wassersattigung mit Meer- | Vertikale Bauteile im Spritzwasserbereich und Bauteile
wasser und/oder Taumittel im unmittelbaren Sprihnebelbereich von Meerwasser
hohe Wassersattigung mit SUR- Schleusenkammerwande im Bereich zwischen UW-
XF3 wasser ohne Taumittel 1,0 m und OW+1,0 m (Sparbeckenwande sinngemaf),
Ein- und Auslaufbereiche von Dikern zwischen NW und
HW, Wehrpfeiler zwischen NW und HW
hohe Wassersattigung mit Meer- Vertikale Flachen von Meerwasserbauteilen wie Kajen
wasser und/oder Taumittel und Molen im Wasserwechselbereich, meerwasserbe-
XF4 aufschlagte horizontale Flachen, Planien von Schleusen,

Verkehrsflachen (z. B. Hafenflachen), Treppen an Wehr-
pfeilern

ZTV-W LB 215 Ausgabe 2025
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Klassenbezeichnung

Beschreibung der Umgebung

Ergénzende wasserbauspezifische Beispiele"
fur die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ)

6 Betonkorrosion durch chemischen Angriff

chemisch schwach angreifende

bung

XA1 Umgebung
chemisch maRig angreifende Um- | Betonbauteile, die mit Meerwasser in Bertihrung kom-
XA2 gebung und Meeresbauwerke men (Unterwasser-, Wasserwechsel-, Spritzwasserbe-
reich)
XA3 chemisch stark angreifende Umge-

7 Betonkorrosion durch VerschleiBbeanspruchung

XM1

mafige Verschleillbeanspruchung
3)

Flachen mit Beanspruchung durch Schiffsreibung (z. B.
Schleusenkammerwande oberhalb UW-1,0 m), Bauteile
fur die Energieumwandlung mit Beanspruchung nur
durch feinkdrnige Geschiebefracht (z. B. aufgrund kon-
struktiver Malnahmen wie Vorschaltung einer Geschie-
befanggrube), Eisgang

XM2

starke VerschleiRbeanspruchung

Bauteile fiir die Energieumwandlung mit Beanspruchung
durch grobkérnige Geschiebefracht wie Wehrschwelle,
Tosbecken, Stérkdrper einschlielich der anschlieRenden
aufgehenden Bauteile bis zu einer H6he von mindestens
1m

XM3

sehr starke Verschleilbeanspru-
chung

Bauteile in Gebirgsbachen oder Geschiebeumleitestol-
len

8 Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsdurereaktion

Beton, der nach normaler Nachbe-
handlung nicht langere Zeit feucht

Allgemein: Nur bei nicht massigen Bauteilen (kleinste
Bauteilabmessung < 0,80 m).

aufden ausgesetzt ist.

WO und nach dem Austrocknen wah- Innenbauteile von Wasserbauwerken, die nicht standig
rend der Nutzung weitgehend tro- | einer relativen Luftfeuchte von mehr als 80 % ausge-
cken bleibt. setzt werden (z. B. Innenrdume von Steuersténden).
Beton, der wahrend der Nutzung Allgemein: Stets bei massigen Bauteilen (kleinste Bau-
haufig oder langere Zeit feucht ist. | teilabmessung > 0,80 m) unabhéngig vom Feuchtezu-

tritt.
Betonbauteile von Wasserbauwerken mit freier Bewitte-

WF rung oder mit temporarer bzw. dauernder Wasserbeauf-

schlagung im Binnenbereich (z. B. Schleusenkammer-

wande auf gesamter Hohe).

Innenbauteile von Wasserbauwerken, bei denen die re-

lative Luftfeuchte iberwiegend hoher als 80 % ist.
Beton, der zusatzlich zu der Bean- | Betonbauteile von Wasserbauwerken, die mit Meerwas-
spruchung der Klasse WF haufiger | ser in Berihrung kommen (Unterwasser- und Wasser-

WA oder langzeitiger Alkalizufuhr von wechselbereich, Spritzwasserbereich).

Betonbauteile von Wasserbauwerken mit Tausalzeinwir-
kung (z. B. Planiebereiche von Schleusenkammerwan-
den).

" Diese Beispiele gelten fiir die Giberwiegende Beanspruchung wahrend der Nutzungsdauer.

Gilt auch fiir Beaufschlagung aus FlieBgewassern, staugeregelten Gewassern oder Grundwassern mit einem

Chloridgehalt > 2.000 mg/I.

3 Schleusenkammersohlen und Fiillsysteme ohne Beanspruchung durch Geschiebefracht (wie. z. B. bei Schiff-
fahrtskanalen) unterliegen im Regelfall keiner Betonkorrosion infolge Hydroabrasion.
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Anlage 2: Betonbaukonzept

(Ersatz von DIN 1045-1000, A.2.2.1. (4))

1 Allgemeine Punkte

a) Festlegung von Federfiihrenden und Mitwirkenden
b) Festlegung von Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner

c) Abgleich der Planungsannahmen mit der vorgesehenen Bauausfuhrung (z. B. Betonierab-
schnittshéhen und -langen, Druckfestigkeitsklassen)

d) zeitliche Abldufe zur Erstellung und Fortschreibung des Betonbaukonzepts (z. B. Logistikkon-
zept zu Betontransport, -forderung und -einbau, Randbedingungen zur Durchfliihrung der Erst-
prufungen, Vorlage der Betonierplane)

2 Planungsvorgaben

a

b

projektspezifischer Qualitatssicherungsplan/Qualitatssicherungsmalinahmen
Fugenausfiihrung

d

)
)
c) Anforderungen an die Betonoberflachen, ggf. Musterflachen fir Sichtbeton, sofern erforderlich
) Betonierbarkeit, Angaben zu Probebetonagen (z. B. Mock-up)

)

e) vorgesehene Betonierablaufe

3 Angaben fur die Betonherstellung und Lieferung

a) vorgesehene Lieferwerke einschlieBlich Ersatzlieferwerke; Leistungsfahigkeit der Mischanla-
gen (im regularen Betrieb und bei Heiz- bzw. Kihlbetrieb), Sicherstellung der erforderlichen
Betonierleistung

b) Lieferzeitrdume; zeitabhangige Liefermengen, Umgang mit 90-Minutenregel
c) bauteilbezogene Festlegungen des Betons

d) vorzulegende Nachweise (z. B. Dokumentation der Erstpriifung), besondere Nachweise fur
zusatzliche Prifungen (z. B. Frostwiderstand, Spannbeton, Gleitbauweise, Freivorbau), Kon-
zept zur Sicherstellung der Vertraglichkeit bei gemeinsamer Anwendung verschiedener Be-
tone (innerhalb eines Bauteils oder bei aneinander angrenzenden Bauteilen)

e) Anforderungen an die Frischbetontemperatur an der Ubergabestelle zur Sicherstellung der
Einhaltung der Frischbetontemperatur an der Einbaustelle (siehe Teil 2, 5.2.9 (3))

f) MaRnahmen zur Einhaltung der Frischbetontemperaturen bei massigen Bauteilen, z. B. Be-
schattung der Gesteinskérnung, Zementtemperatur

g) Konzept zur Festlegung der Betonannahmeprifung (Art der Prifung, Annahmekriterien inkl.
Vorhaltemalie zur Sicherstellung der geforderten Frischbetoneigenschaften an der Einbau-
stelle)

h) Angaben zu zusatzlichen Priif- und Auswerteverfahren zur Qualitatssteuerung der Frisch- und
Festbetoneigenschaften (z. B. Luftgehalt im Frischbeton)

i) Betontransport, Transportzeit, Betoniibergabe

Entfernungen und Zeitbedarf fir den Betontransport zwischen Mischanlagen und Baustelle
sowie zwischen Ersatzmischanlagen und Baustelle, Hindernisse auf dem Transport- oder
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Ersatzweg, z. B. schienengleiche Bahnibergange, langere Steigungsstrecken, Ortsdurch-
fahrten, Umleitungen, Fahren

bei Baustellenanlagen: Anlieferung und Lagerung der Ausgangsstoffe (Kapazitaten, Zement-
arten/Flugasche, Zugabewasser, Zusatzmittel)

j) besondere Baustoffe oder Betonausgangsstoffe (z. B. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung)

k) besondere Technologien

[) Betonverzeichnis:
— sortiert nach Bauteilen/Verwendung
Betonzusammensetzungen einschlie3lich Ergebnisse der Erstpriifung
Frisch- und Festbetoneigenschaften
Expositionsklassen
erforderliche Betonmengen

m) gegebenenfalls weitere Angaben, z.B. verformungsempfindliche Bauteile

n) Kontrolle der Ausgangsstoffe
Die Ergebnisse der Uberwachung aller Ausgangsstoffe durch die anerkannten Uberwa-
chungsstellen, bei Gesteinskérnungen auch die Ergebnisse der werkseigenen Produktions-
kontrolle, sind kontinuierlich dem Auftraggeber zu tbergeben.

0) MaBnahmen im Falle von Bauteiltemperaturen im zuldssigen Grenzbereich

4 Angaben fur den Betoneinbau

a) Schalkonzept (hierzu zahlen u. a. Schalungsmusterplan, Schalzeiten, Anker, Ankerkonenver-
schluss, Trennmittel, Schalungskontrolle, Einbauteile) ist vor Beginn der Schalarbeiten mit
dem Auftraggeber abzustimmen

b) vorgesehene Mallnahmen zum Einhalten der vereinbarten Toleranzen

c) jahreszeitlich erf. MalRnahmen (Sommer-/Winterbetone, besondere Nachbehandlungsmal3-
nahmen, besonderen Schutzmaflinahmen)

d) Regelungen zu Anschlussmischungen

e) betonrelevante Baustellenlogistik (Durchflihrung der Priifungen im Rahmen der Betonan-
nahme, Férderung auf der Baustelle, Einbauart, Betonverdichtung, Oberflachenbearbeitung)

f) Arbeitsfugenvorbereitung und -ausbildung

— Nachbehandlung der Arbeitsfugen

— Arbeitsfugenvorbereitung (Zuganglichkeit, Verfahren, Zeitpunkt, Entfernung von Wasser
und Abtragsgut, Schutz vor erneuter Verunreinigung)

— Dichtelemente (Art, Anzahl, Einbauort, Lagesicherung, Schutz wahrend der Bauablaufs,
StofRausbildung etc.)

— Reinigung vor dem Betonieren (Zugénglichkeit, Verfahren, Offnungen/Pumpensiimpfe fir
Entfernung von Wasser, Abfall, Abtragsgut etc.)

g) Ausschalzeit, Nachbehandlung geschalter und nicht geschalter Flachen einschlief3lich Eig-
nung und Vertraglichkeit der Nachbehandlungsmittel

h) ggf. Verarbeitungsversuch, Pumpversuch
i) Betonierplane gemal Anlage 4

j) Art, Anzahl und Anordnung der Abstandshalter und Unterstitzungen
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k) Ausbildung von Bewegungsfugen, Fugenbandsystemplan (bei Anordnung von Bewegungsfu-
gen)

[) Bauteilverzeichnis

sortiert nach Art der Bauteile, z. B. Schlitzwand, Sohle, Wande etc.

Anforderungen nach Statik und Bauablauf (wann werden welche Eigenschaften bendtigt,
2/7/28/56-Tageswerte, Druck, WU, Frostwiderstand, Sonstiges)

Einbaumengen, Einbauzeiten (m3 Beton pro Stunde, Anzahl der Werke, Fahrzeuge, Be-
tonpumpen Personal etc.)

Betoneinbau, Verdichtung (Konsistenzanforderungen, Art des Einbaus und der Verdich-
tung, Betonierabschnitte, Betonieréffnungen, Rittelgassen, Steiggeschwindigkeit, Be-
wehrungsdichte)

Anforderungen an die Betonoberflachen

Art der Schalung, Traggeriste, Trennmittel

Verwendung von Fertigteilen oder Teilfertigteilen

Anforderungen an Arbeitsfugen

Angabe des Zielwertes der Konsistenz

m) MalRnahmen im Falle von Bauteiltemperaturen im zulassigen Grenzbereich
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Anlage 3: Erstprufung (zu DIN 1045-2, Anhang A)

AA1

A3

A5

Allgemeines

(Ersatz von A.1 (2))

(2) Mit der Erstprifung ist fur eine Betonzusammensetzung nachzuweisen, dass alle festgelegten
Anforderungen an den Frischbeton und an den Festbeton erfiillt sind. Der Verzicht auf eine Erst-
prufung auf der Grundlage vorhandener Prifergebnisse oder von Langzeiterfahrungen ist nicht
zulassig.

Haufigkeit der Erstprufungen

(Ersatz von A.3 (2))

(2) Zum Zeitpunkt des Beginns des Betoneinbaus darf die Erstprifung nicht mehr als 12 Monate
zurlickliegen. Wenn der Beton innerhalb von 12 Monaten nicht fir die jeweilige BaumaRnahme
verwendet worden ist, muss die Erstpriufung erneut durchgefiihrt werden. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, neue Erstpriifungen durchzufiihren, wenn die Ausgangsstoffe des Betons (Art, Her-
steller, Ort der Gewinnung) oder die Verhaltnisse auf der Baustelle oder die festgelegten Anfor-
derungen geandert werden sollen.

Kriterien fur die Annahme von Erstprufungen

(Ergénzung zu A.5 (1))

(1) Sofern eine Erstprifung im Labor mittels Labormischer erfolgt, sind die Frischbetonpriifungen
gemal Teil 2, 9.5 (1b), ii) und vi) und die Prifungen zum Nachweis der Druckfestigkeit (28 Tage
und im ggf. vereinbarten Nachweisalter) zusatzlich mit Proben aus Beton durchzufiihren, welche
auf der Mischanlage des Lieferwerkes hergestellt worden sind. Wird Beton mit gleichen Aus-
gangsstoffen und gleicher Zusammensetzung aus mehreren Lieferwerken verwendet, sind die
Konsistenz- und Luftgehaltsprifungen sowie die Prifung des Wasserzementwertes gemafR A.4,
Teil 2, 9.5 (1b), ii) und vi) sowie die Prifungen zum Nachweis der Druckfestigkeit (28 Tage und
im ggf. vereinbarten Nachweisalter) zusatzlich mit Prufkérpern aus Beton aus der Mischanlage
jedes einzelnen Lieferwerkes durchzuflihren.

(Ergénzung zu A.5)

(7) Wird Beton mit unterschiedlichen Ausgangsstoffen und Zusammensetzung aus mehreren Lie-
ferwerken verwendet, sind alle Prifungen gemaf A.5 (1) fir jedes einzelne Lieferwerk durchzu-
fuhren.

Die Vertraglichkeit der Betone bei Verwendung in einem Bauteil ist sicherzustellen. Insbesondere
die Vertraglichkeit der Betone hinsichtlich Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach ZTV-W LB 215, Teil
2,5.2.3.5 (2) bei Verwendung der Betone in einem Bauteil ist zu beachten. Die Umsetzung ist im
Betonbaukonzept darzustellen.
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Anlage 4: Betonierplan

Der Betonierplan muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Zeitplan

Betonierdauer und -zeitpunkt,
Unterbrechungen.

b) Bauteil

Einbauort mit Hohe,

Zugehdrige Zeichnungen,

Anforderungen nach Statik und nach Bauablauf (wann werden welche Eigenschaften be-
notigt, 2/7/28/56-Tages-Werte, Druck, WU, Konsistenz, Sonstiges),

Einbaumengen, Einbauzeiten (Kapazitatsberechnungen, m*® Beton pro Stunde, Anzahl
der Werke, Fahrzeuge, Betonpumpen, Personal etc.),

Betoneinbau, Verdichtung (Konsistenzanforderungen, Art des Einbaus und der Verdich-
tung, Betonierabschnitte, Bewehrungsgehalt, 0-32 bzw. 0-16, maximale Steiggeschwin-
digkeit, maximale Betonierlagenhdhe),

Anforderungen an die Betonoberflachen, Art der Schalung, Verwendung von Fertigteilen
oder Teilfertigteilen,

Herstellung der Arbeitsfugen und Bewegungsfugen.

c) Beton
sortiert nach Bauteilen/Verwendung/Einbaufolge

Anforderungen (Festigkeit, WU, Frostwiderstand, Temperatur, Uberwachungsklasse),
Frischbetoneigenschaften, sonstige Eigenschaften.

d) Berilcksichtigung der Witterungseinflisse

MaRnahmen zur Einhaltung der zulassigen Frischbetontemperatur,

Betonage bei tiefen Temperaturen/Frost (Zuschlagstoffe, Betonage an gefrorenen Bautei-
len, diinne Bauteile, Kontrolle der Bauteiltemperatur),

Einfluss der Witterungsbedingungen auf Betontechnologie (Konsistenz, Erhartung, Luft-
porenraum),

ausreichende Verarbeitbarkeit (Dosierung von Verzdgerern).

e) Personalplan (je Betonierschicht)

Betoneinbau-Betonherstellung,

Verbringen des Betons,

Betonférderung,

Betonnachbehandlung,

Eigenliberwachung-Betonpriifung,

Nachweis der besonderen Befahigung bei Uberwachungsklasse 2,
Dokumentation der Betonage.

Im Personaleinsatzplan ist das vorgesehene Personal namentlich und mit Nachweis der je-
weiligen Qualifikation aufzufiihren.

f) Betonherstellung

Angabe der Lieferwerke.

g) Betoneinbau

Vorgabe der Einbaumengen, Einbauzeiten, Einbaulagen,
Arbeitsanweisung fur Einbau und Verdichtung, Férderung und Nachbehandlung.
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h) Betonférderung
— Pumpenplan,
— Ersatzgeréate,
— Einweiser.

i) Uberwachung des Betonierens
— Art und Umfang der Frischbetonpriifungen,
— Art und Umfang der Festbetonprifungen,
— Erhartungsprifungen (z. B. bei tiefen Temperaturen).

j) Warmeentwicklung, messtechnische Kontrolle
— Kontrolle der Temperaturdifferenzen, Messprogramm, Festlegung der Messstellen.

k) Nachbehandlungsplan
— Art der Nachbehandlung (Schalung, Matten, flissige Nachbehandlungsmittel),
— Nachbehandlungsdauer (abhangig von Betonrezeptur, Witterung etc.),
— Zeitpunkt der NachbehandlungsmalRnahmen,
— Zeitpunkt der Arbeitsfugenbearbeitung.

I) Malnahmen bei Storfallen
— Ausfall von Geraten und Anlagen bei der Betonproduktion, dem Verbringen und der For-
derung (Mischanlage, Fahrzeuge, Betonpumpe, Verdichtungsgerate etc.).

ZTV-W LB 215 Ausgabe 2025 Seite A8



	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Anlagenverzeichnis
	Vorbemerkung
	Anwendungsbereich der ZTV-W LB 215
	Grundsätze
	Teil 1000 Grundlagen Betonbauqualitätsklassen (BBQ)
	4 Festlegung von Betonbauqualitätsklassen (zu DIN 1045-1000, 4)
	5 Maßnahmen zur Sicherstellung der Betonbauqualität  (zu DIN 1045-1000, 5)
	5.3 Festlegungen und technische Anforderungen (zu DIN 1045-1000, 5.3)

	Anhang A (zu DIN 1045-1000, Anhang A)
	A.1 Allgemeines (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.1)
	A.2 Bauwerke in Ortbetonbauweise (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2)
	A.2.1 BBQ-Ausschreibungsgespräch (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.1)
	A.2.1.1 Aufgaben (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.1.1)
	A.2.1.2 Teilnehmer (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.1.2)

	A.2.2 BBQ-Ausführungsgespräche – Startgespräch (zu DIN 1045-1000,  Anhang A, A.2.2)
	A.2.2.1 Aufgaben (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.2.1)
	A.2.2.2 Teilnehmer (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.2.2)

	A.2.3 BBQ-Ausführungsgespräche – Bauverlaufsgespräche (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.3)
	A.2.3.1 Aufgaben (zu DIN 1045-1000, Anhang A, A.2.3.1)




	Teil 1 a) Bemessung und Konstruktion
	3 Baustoffe (zu DIN EN 1992-1-1, 3)
	3.2 Betonstahl (zu DIN EN 1992-1-1, 3.2)
	3.2.4 Duktilitätsmerkmale (zu DIN EN 1992-1-1, 3.2.4)

	4 Dauerhaftigkeit und Betondeckung (zu DIN EN 1992-1-1, 4)
	4.2 Umgebungsbedingungen (zu DIN EN 1992-1-1, 4.2)
	4.3 Anforderung an die Dauerhaftigkeit (zu DIN EN 1992-1-1, 4.3)
	4.4 Nachweisverfahren (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4)
	4.4.1 Betondeckung (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4.1)
	4.4.1.2 Mindestbetondeckung, cmin (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4.1.2)
	4.4.1.3 Vorhaltemaß (zu DIN EN 1992-1-1, 4.4.1.3)



	6 Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit (zu DIN EN 1992-1-1, 6)
	6.2 Querkraft (zu DIN EN 1992-1-1, 6.2)
	6.2.5 Schubkraftübertragung in Fugen (zu DIN EN 1992-1-1, 6.2.5)

	6.8 Nachweis gegen Ermüdung (zu DIN EN 1992-1-1, 6.8)
	6.8.1 Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 6.8.1)


	7 Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit (zu DIN EN 1992-1-1, 7)
	7.3 Begrenzung der Rissbreiten (zu DIN EN 1992-1-1, 7.3)
	7.3.1 Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 7.3.1)
	7.3.2 Mindestbewehrung für die Begrenzung der Rissbreite (zu DIN EN 1992-1-1, 7.3.2)

	7.4 Begrenzung der Verformungen (zu DIN EN 1992-1-1, 7.4)
	7.4.1 Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 7.4.1)


	8 Allgemeine Bewehrungsregeln (zu DIN EN 1992-1-1, 8)
	8.4 Verankerung der Längsbewehrung (zu DIN EN 1992-1-1, 8.4)
	8.4.4 Bemessungswert der Verankerungslänge (zu DIN EN 1992-1-1, 8.4.4)


	9 Konstruktionsregeln (zu DIN EN 1992-1-1, 9)
	9.1 Allgemeines (zu DIN EN 1992-1-1, 9.1)


	Teil 1 b) Planung, Bemessung und Konstruktion
	4 Grundlagen der Tragwerksplanung, Betonbauqualitätsklassen und Betonbaukonzept (zu DIN 1045-1, 4)

	Teil 2 Beton
	1 Anwendungsbereich (zu DIN 1045-2, 1)
	4 Klasseneinteilung (zu DIN 1045-2, 4)
	4.1 Expositionsklassen bezogen auf die Umgebungsbedingungen (zu DIN 1045-2, 4.1)

	5 Anforderungen an Beton und Nachweisverfahren (zu DIN 1045-2, 5)
	5.1 Grundanforderungen an die Ausgangsstoffe (zu DIN 1045-2, 5.1)
	5.1.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.1.1)
	5.1.3 Gesteinskörnung (zu DIN 1045-2, 5.1.3)
	5.1.4 Zugabewasser (zu DIN 1045-2, 5.1.4)
	5.1.5 Zusatzmittel (zu DIN 1045-2, 5.1.5)

	5.2 Grundanforderungen an die Zusammensetzung des Betons (zu DIN 1045-2, 5.2)
	5.2.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.2.1)
	5.2.2 Wahl des Zementes (zu DIN 1045-2, 5.2.2)
	5.2.3 Wahl von Gesteinskörnungen (zu DIN 1045-2, 5.2.3)
	5.2.3.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.2.3.1)
	5.2.3.2 Korngemische (zu DIN 1045-2, 5.2.3.2)
	5.2.3.3 Wiedergewonnene Gesteinskörnung (zu DIN 1045-2, 5.2.3.3)
	5.2.3.4 Rezyklierte Gesteinskörnung (zu DIN 1045-2, 5.2.3.4)
	5.2.3.5 Widerstand gegen Alkali-Kieselsäure Reaktion (zu DIN 1045-2, 5.2.3.5)

	5.2.4 Verwendung von Zugabewasser (zu DIN 1045-2, 5.2.4)
	5.2.5 Verwendung von Zusatzstoffen (zu DIN 1045-2, 5.2.5)
	5.2.5.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.2.5.1)

	5.2.6 Verwendung von Zusatzmitteln (zu DIN 1045-2, 5.2.6)
	5.2.9 Betontemperatur (zu DIN 1045-2, 5.2.9)

	5.3 Anforderungen in Abhängigkeit von Expositionsklassen (zu DIN 1045-2, 5.3)
	5.3.2 Grenzwerte für die Betonzusammensetzung (zu DIN 1045-2, 5.3.2)

	5.4 Anforderungen an Frischbeton (zu DIN 1045-2, 5.4)
	5.4.1 Konsistenz, Viskosität, Blockierneigung, Sedimentationsstabilität (zu DIN 1045-2, 5.4.1)
	5.4.2 Zementgehalt und Wasserzementwert (zu DIN 1045-2, 5.4.2)
	5.4.3 Luftgehalt (zu DIN 1045-2, 5.4.3)

	5.5 Anforderungen an Festbeton (zu DIN 1045-2, 5.5)
	5.5.1 Festigkeit (zu DIN 1045-2, 5.5.1)
	5.5.1.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 5.5.1.1)
	5.5.1.2 Druckfestigkeit (zu DIN 1045-2, 5.5.1.2)

	5.5.2 Rohdichte (zu DIN 1045-2, 5.5.2)
	5.5.3 Wassereindringwiderstand (zu DIN 1045-2, 5.5.3)
	5.5.6 Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand (zu DIN 1045-2, 5.5)
	5.5.7 Chlorideindringwiderstand (zu DIN 1045-2, 5.5)


	6 Festlegung des Betons (zu DIN 1045-2, 6)
	6.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 6.1)
	6.2 Festlegung für Beton nach Eigenschaften (zu DIN 1045-2, 6.2)
	6.2.2 Grundlegende Anforderungen (zu DIN 1045-2, 6.2.2)

	6.3 Festlegung für Beton nach Zusammensetzung (zu DIN 1045-2, 6.3)
	6.3.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 6.3.1)


	7 Lieferung von Frischbeton (zu DIN 1045-2, 7)
	7.2 Informationen vom Betonhersteller an den Verwender (zu DIN 1045-2, 7.2)
	7.3 Lieferschein für Transportbeton (zu DIN 1045-2, 7.3)
	7.4 Lieferangaben für Baustellenbeton (zu DIN 1045-2, 7.4)
	7.5 Anpassung der Mischung nach dem Hauptmischvorgang und vor dem Entladen (zu DIN 1045-2, 7.5)
	7.6 Zeitpunkt der Entladung (zu DIN 1045-2, 7.6)

	8 Konformitätskontrolle und Konformitätskriterien (zu DIN 1045-2, 8)
	8.2 Konformitätskontrolle für Beton nach Eigenschaften (zu DIN 1045-2, 8.2)
	8.2.1 Konformitätskontrolle für die Druckfestigkeit (zu DIN 1045-2, 8.2.1)
	8.2.1.1 Allgemeines (zu DIN 1045-2, 8.2.1.1)


	8.4 Maßnahmen bei Nichtkonformität des Produktes (zu DIN 1045-2, 8.4)

	9 Produktionskontrolle (zu DIN 1045-2, 9)
	9.5 Betonzusammensetzung und Erstprüfung (zu DIN 1045-2, 9.5)
	9.6 Personal und Ausstattung (zu DIN 1045-2, 9.6)
	9.6.2 Ausstattung (zu DIN 1045-2, 9.6.2)
	9.6.2.2 Dosiereinrichtung (zu DIN 1045-2, 9.6.2.2)


	9.8 Mischen des Betons (zu DIN 1045-2, 9.8)
	9.9 Verfahren der Produktionskontrolle (zu DIN 1045-2, 9.9)


	Teil 3 Bauausführung
	1 Anwendungsbereich (zu DIN 1045-3, 1)
	3 Begriffe (zu DIN 1045-3, 3)
	3.24 Einbaustelle (zu DIN 1045-3, 3.24)

	5 Qualitätssicherung und Überwachung (zu DIN 1045-3, 5)
	5.3 Qualitätssicherung (zu DIN 1045-3, 5.3)
	5.3.2 Überwachung (zu DIN 1045-3, 5.3.2)
	5.3.3 Maßnahmen und Anforderungen bei Bauausführung und Überwachung (zu DIN 1045-3, 5.3.3)

	5.4 Maßnahmen bei Abweichungen (zu DIN 1045-3, 5.4)

	6 Traggerüste und Schalungen (zu DIN 1045-3, 6)
	6.1 Allgemeines (zu DIN 1045-3, 6.1)
	6.2 Montage von Traggerüsten und Schalungen (zu DIN 1045-3, 6.2)
	6.3 Trennmittel (zu DIN 1045-3, 6.3)
	6.4 Einbauteile (zu DIN 1045-3, 6.4)
	6.5 Entfernung von Traggerüst und Schalung (zu DIN 1045-3, 6.5)

	7 Bewehren (zu DIN 1045-3, 7)
	7.1 Allgemeines (zu DIN 1045-3, 7.1)
	7.2 Schneiden, Biegen und Schweißen der Bewehrung (zu DIN 1045-3, 7.2)
	7.3 Einbau der Bewehrung (zu DIN 1045-3, 7.3)

	9 Betonieren (zu DIN 1045-3, 9)
	9.1 Allgemeines (zu DIN 1045-3, 9.1)
	9.2 Vorbereitende Arbeiten (zu DIN 1045-3, 9.2)
	9.3 Arbeiten vor dem Betonieren (zu DIN 1045-3, 9.3)
	9.4 Annahme und Entladen von Frischbeton auf der Baustelle (zu DIN 1045-3, 9.4)
	9.5 Fördern, Einbringen und Verdichten (zu DIN 1045-3, 9.5)
	9.6 Nachbehandlung und Schutz (zu DIN 1045-3, 9.6)
	9.9 Überprüfung der ausgeführten Leistung (zu DIN 1045-3, 9.9)

	11 Maßtoleranzen (zu DIN 1045-3, 11)
	11.1 Allgemeines (zu DIN 1045-3, 11.1)
	11.4 Querschnittsabweichungen (zu DIN 1045-3, 11.4)

	Anhang B Prüfungen für die maßgebenden Frisch- und Festbetoneigenschaften (zu DIN 1045-3, Anhang B)
	B.1 Allgemeines (zu DIN 1045-3, B.1)
	B.2 Annahmeprüfung für die Betondruckfestigkeit (zu DIN 1045-3, B.2)

	Anhang C Überwachungsklasse 2 – Überwachung des Einbaus von Beton durch das Bauunternehmen (Eigenüberwachung) (zu DIN 1045-3, Anhang C)
	C.2 Aufzeichnungen (zu DIN 1045-3, C.2)


	Teil 4 Betonfertigteile – Allgemeine Regeln
	Zusammenstellung der zitierten Regelwerke und Dokumente
	Anlage 1: Wasserbauspezifische Beispiele für Expositionsklassen
	Anlage 2: Betonbaukonzept
	Anlage 3: Erstprüfung (zu DIN 1045-2, Anhang A)
	Anlage 4: Betonierplan



